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Übersicht mit Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2018 / 1212 (EU-DVO) 

A. Inhalt der Mitteilung 

A1 Eindeutige Kennung Ordentliche Hauptversammlung der Siltronic AG am 13. Mai 2024 

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 
f1b959fda6c1ee11b52f00505696f23c)

A2 Art der Mitteilung Einberufung der Hauptversammlung 

(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM) 

B. Angaben zum Emittenten 

B1 ISIN DE000WAF3001 

B2 Name des Emittenten Siltronic AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung 

C1 Datum der  
Hauptversammlung 

13. Mai 2024 

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240513) 

C2 Uhrzeit der  
Hauptversammlung 

10:00 Uhr (MESZ) 

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC)

C3 Art der  
Hauptversammlung 

Ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre oder ihrer  
Bevollmächtigten 

(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)

C4 Ort der  
Hauptversammlung 

Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5,  
80333 München.  

C5 Aufzeichnungsdatum Der technisch maßgebliche Bestandsstichtag vor Beginn des  
Umschreibestopps ist der 6. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) 

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240506)

C6 Uniform Resource  
Locator (URL) 

https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html

Sonstige Angabe 

E4 Abstimmung Die Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 9 
hat jeweils verbindlichen Charakter 

(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) 

Die Abstimmung zu dem Tagesordnungspunkt 7 hat empfehlenden 
Charakter 

(formale Angabe gemäß EU-DVO: AV) 

Zu Tagesordnungspunkt 1 findet keine Abstimmung statt. 

E5 Alternative Optionen für 
die Stimmabgabe  

Zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 9 stehen jeweils folgende Optio-
nen zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung 

(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Weitere Informationen zur Einberufung der Hauptversammlung sind unter der angegebenen URL 
veröffentlicht. Dort finden Sie die Einladung mit Tagesordnung, Teilnahmevoraussetzungen und 
Angaben zu weiteren Aktionärsrechten. 
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Siltronic AG 
München 

WKN: WAF300 

ISIN: DE000WAF3001 

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2024 

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre1, 

wir laden Sie ein zur  

ordentlichen Hauptversammlung der Siltronic AG

am Montag, 13. Mai 2024, um 10:00 Uhr (MESZ) im 

Haus der Bayerischen Wirtschaft 

Max-Joseph-Str. 5 

80333 München. 

Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie die Rede des 

Vorstandsvorsitzenden werden live in Bild und Ton unter https://www.siltronic.com/de/inves-

toren/hauptversammlung.html öffentlich übertragen. Die Übertragung findet ausschließlich in 

deutscher Sprache statt. Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beab-

sichtigen, an der Hauptversammlung während der gesamten Dauer teilzunehmen.  

A. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernab-

schlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Siltronic AG und den 

Konzern zum 31. Dezember 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2023 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 

§§ 289a, 315a HGB  

Die genannten Unterlagen sind auf der Homepage der Siltronic AG unter  

https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html

1 Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine geschlechter-
spezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind im 
Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen.
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abrufbar und werden den Aktionären in der Hauptversammlung zugänglich sein. Sie sind 

mit Ausnahme des festgestellten Jahresabschlusses Bestandteil des Geschäftsberichts 

2023.  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernab-

schluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den ge-

setzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung 

vorgesehen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Siltronic AG zur 

Ausschüttung einer Dividende 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Siltronic AG aus dem ab-

gelaufenen Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 44.354.008,21 € wie folgt zu verwenden: 

- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,20 € je  

dividendenberechtigte Stückaktie 

(Stand 1. März 2024: 30.000.000) 36.000.000,00 €

- Gewinnvortrag auf neue Rechnung:    8.354.008,21 €

Sollte sich die Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 dividendenberechtigten 

Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein ent-

sprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert 

eine Dividende von 1,20 € je dividendenberechtigte Stückaktie sowie entsprechend ange-

passte Beträge für die Ausschüttungssumme und den Gewinnvortrag vorsieht. 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den 

Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 16. Mai 2024, fällig. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglie-

dern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglie-

dern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers sowie des Prüfers für die 

prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2024 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses – vor, 

die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer des Jah-

resabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 sowie zum Prü-

fer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlagebe-

richts für den Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024 zu bestellen. 



5 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Ein-

flussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klau-

sel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde (Ver-

ordnung (EU) Nr. 537 / 2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 

2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öf-

fentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission). 

6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers sowie des Prüfers für die 

prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2025 

Siltronic AG muss entsprechend der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 

537/2014) für die Geschäftsjahre ab einschließlich 2025 den Abschlussprüfer wechseln. 

Die Überleitung des Prüfungsmandats bedarf bei einem global aufgestellten Unternehmen 

wie der Siltronic umfangreicher Vorbereitungen sowohl auf Seiten des Unternehmens als 

auch auf Seiten des Abschlussprüfers. Im Sinne der Rechts- und Planungssicherheit bei-

der Seiten hat Siltronic AG bereits im Jahr 2023 gemäß Artikel 16 der EU-

Abschlussprüferverordnung ein Auswahlverfahren durchgeführt. Auf dessen Basis hat der 

Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat empfohlen, der Hauptversammlung als Abschluss-

prüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 

sowie als Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwi-

schenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025 entwe-

der die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, oder 

die Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, vorzuschlagen. Dabei hat 

der Prüfungsausschuss angegeben, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft, München, zu präferieren. 

Der Empfehlung seines Prüfungsausschusses folgend schlägt der Aufsichtsrat vor, die Pri-

cewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschluss-

prüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 

sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwi-

schenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025 zu be-

stellen. 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Ein-

flussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klau-

sel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde (Ver-

ordnung (EU) Nr. 537 / 2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 

2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öf-

fentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission). 

7. Beschlussfassungen über die Billigung des Vergütungsberichts 

Gemäß § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften jähr-

lich einen Vergütungsbericht zu erstellen und diesen der Hauptversammlung zur Billigung 

vorzulegen. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 wurde gemäß § 162 Abs. 

3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Anga-

ben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Über die gesetzlichen Anforderungen 

hinaus erfolgte auch eine inhaltliche Prüfung durch den Abschlussprüfer.  
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Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 einschließlich des Vermerks über die 

Prüfung des Vergütungsberichts durch den Abschlussprüfer ist im Anschluss an diese Ta-

gesordnung im Abschnitt C.1. abgedruckt und von der Einberufung der Hauptversammlung 

an über unsere Internetseite https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversamm-

lung.html zugänglich. Der Vergütungsbericht wird auch in der Hauptversammlung zugäng-

lich sein.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 zu billigen.  

8. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zu 

deren Verwendung sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts 

Die von der Hauptversammlung am 26. Juni 2020 beschlossene Ermächtigung zum Er-

werb und zur Verwendung eigener Aktien, die bis zum 25. Juni 2024 befristet ist und daher 

in Kürze auslaufen wird, soll durch eine neue, für den Erwerb eigener Aktien nunmehr bis 

zum 12. Mai 2029 befristete Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Ak-

tien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ersetzt werden.  

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Mai 

2029 zu jedem zulässigen Zweck eigene Aktien bis zu 10% des zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer ist 

– des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden 

Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit ande-

ren eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den 

§§ 71d, 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grund-

kapitals entfallen. 

b) Die von der Hauptversammlung am 26. Juni 2020 beschlossene Ermächtigung zum 

Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien wird, mit Beginn der Wirksamkeit dieser 

neuen Ermächtigung aufgehoben. Auf denselben Zeitpunkt wird die von der glei-

chen Hauptversammlung in Ergänzung der vorgenannten Ermächtigung beschlos-

sene Ermächtigung aufgehoben, eigene Aktien auch unter Einsatz von Derivaten zu 

erwerben und entsprechende Derivatgeschäfte abzuschließen. 

c) Der Erwerb von Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands als Kauf über die Börse, 

mittels einer öffentlichen Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten, mittels eines 

öffentlichen Kaufangebots oder durch die Einräumung von Andienungsrechten an 

die Aktionäre. 

(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so darf der von der Gesell-

schaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am 

Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handel 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpa-

pierbörse um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 
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(2) Im Falle einer öffentlichen Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten darf 

der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsneben-

kosten) den nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie der 

Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesys-

tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei (3) Börsen-

handelstagen vor dem Tag der Annahme der Verkaufsofferten um nicht 

mehr als 10% über- oder unterschreiten. 

(3) Im Falle eines öffentlichen Kaufangebots oder eines Erwerbs durch Einräu-

mung von Andienungsrechten darf der von der Gesellschaft gezahlte Kauf-

preis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den nicht gewichteten durch-

schnittlichen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder 

einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-

börse an den letzten drei (3) Börsenhandelstagen vor dem Stichtag um 

nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Stichtag ist der Tag der end-

gültigen Entscheidung des Vorstands über das Angebot bzw. über die Ein-

räumung von Andienungsrechten.  

Ergeben sich nach der Veröffentlichung einer öffentlichen Einladung zur Abgabe 

von Verkaufsofferten, eines öffentlichen Kaufangebots oder nach der Einräumung 

von Andienungsrechten nicht unerhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kur-

ses vom gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreis oder von den Grenzwerten einer et-

waigen Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne, so können die Einladung zur Abgabe von 

Verkaufsofferten, das Angebot bzw. die Andienungsrechte angepasst werden. In 

diesem Fall wird auf den nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie 

der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 

der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei (3) Börsenhandelstagen vor der 

Entscheidung des Vorstands über die Anpassung abgestellt; die 10%-Grenze für 

das Über- oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden. 

Sofern im Falle einer öffentlichen Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten oder 

eines öffentlichen Kaufangebots die Anzahl der zum Kauf angedienten beziehungs-

weise angebotenen Aktien der Gesellschaft das insgesamt zum Erwerb vorgese-

hene Volumen übersteigt, kann das Andienungsrecht der Aktionäre insoweit ausge-

schlossen werden, als der Erwerb im Verhältnis der jeweils angedienten bezie-

hungsweise angebotenen Aktien je Aktionär erfolgt. Eine bevorrechtigte Berücksich-

tigung beziehungsweise Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedien-

ter Aktien der Gesellschaft je Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen 

Grundsätzen kann vorgesehen werden. 

Das Volumen der den Aktionären insgesamt angebotenen Andienungsrechte kann 

begrenzt werden. Werden den Aktionären zum Zwecke des Erwerbs Andienungs-

rechte eingeräumt, so werden diese den Aktionären im Verhältnis zu ihrem Aktien-

besitz entsprechend der Relation des Volumens der von der Gesellschaft zurückzu-

kaufenden Aktien zum Grundkapital zugeteilt. Bruchteile von Andienungsrechten 

müssen nicht zugeteilt werden; für diesen Fall werden etwaige Teilandienungs-

rechte ausgeschlossen. 



8 

Die nähere Ausgestaltung des jeweiligen Erwerbs, insbesondere eines etwaigen 

Kaufangebots oder einer etwaigen Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten, be-

stimmt der Vorstand. Dies gilt auch für die nähere Ausgestaltung etwaiger Andie-

nungsrechte, insbesondere hinsichtlich der Laufzeit und ggf. ihrer Handelbarkeit. 

Dabei sind auch kapitalmarktrechtliche und sonstige gesetzliche Beschränkungen 

und Anforderungen zu beachten. 

Die Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, in 

Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch 

nachgeordnete Konzernunternehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesell-

schaft oder deren nachgeordnete Konzernunternehmen ausgeübt werden. 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Er-

mächtigung oder aufgrund anderer rechtlicher Grundlagen erworbenen eigenen Ak-

tien mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, ins-

besondere wie folgt zu verwenden: 

(1) Sie können über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Ak-

tionäre im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote veräußert werden; im Falle 

eines Angebots an alle Aktionäre ist das Bezugsrecht für Spitzenbeträge 

ausgeschlossen. 

(2) Sie dürfen gegen Barleistung veräußert werden, sofern der Veräußerungs-

preis den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ver-

äußerung nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Dies 

schließt die Veräußerung in anderer Weise als über die Börse oder mittels 

Angebot an sämtliche Aktionäre ein.  

(3) Sie dürfen gegen Sachleistung veräußert werden, insbesondere auch im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelba-

ren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder 

sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die 

Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften. Eine Veräußerung in die-

sem Sinne stellt auch die Einräumung von Wandel- oder Bezugsrechten 

sowie von Kaufoptionen und die Überlassung von Aktien im Rahmen einer 

Wertpapierleihe dar. 

(4) Sie können zur Erfüllung bzw. zur Absicherung von Erwerbsrechten bzw. 

Erwerbspflichten auf Aktien der Gesellschaft im Zusammenhang mit von 

der Gesellschaft oder einem ihr nachgeordneten Konzernunternehmen be-

gebenen oder noch zu begebenden Schuldverschreibungen verwendet 

werden. Sie können auch verwendet werden, um Inhabern bzw. Gläubigern 

von Wandlungs- oder Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft bzw. ent-

sprechenden Wandlungs- oder Optionspflichten zum Ausgleich von Ver-

wässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen 

nach Ausübung dieser Rechte bzw. Erfüllung dieser Pflichten zustünden. 
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(5) Sie können in Zusammenhang mit etwaigen aktienbasierten Vergütungs- 

bzw. Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder mit ihr verbun-

dener Unternehmen verwendet und an Personen, die in einem Arbeitsver-

hältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen 

stehen oder standen, sowie an Organmitglieder von mit der Gesellschaft 

verbundenen Unternehmen ausgegeben werden. Die Summe der für diese 

Zwecke verwendeten eigenen Aktien darf zusammen mit den gemäß 

lit. e) verwendeten eigenen Aktien einen rechnerischen Anteil von 1% des 

Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. 

(6) Eigene Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder 

ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 

Die Einziehung kann im Wege der Kapitalherabsetzung oder ohne Kapital-

herabsetzung durch Anpassung des anteiligen Betrages der übrigen Aktien 

am Grundkapital erfolgen. Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung 

der Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt. 

e) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen ei-

genen Aktien zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Siltro-

nic-Aktien zu verwenden, die mit Mitgliedern des Vorstands der Siltronic AG im Rah-

men der Vorstandsvergütung vereinbart werden. Insbesondere können sie den Mit-

gliedern des Vorstands der Siltronic AG zum Erwerb angeboten, zugesagt und über-

tragen werden. Die Einzelheiten der Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden 

vom Aufsichtsrat festgelegt. Die Summe der für diese Zwecke verwendeten eigenen 

Aktien darf zusammen mit den gemäß lit. d) Nr. (5) verwendeten eigenen Aktien ei-

nen rechnerischen Anteil von 1% des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar 

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer 

Ausnutzung. 

f) Die in diesem Beschluss enthaltenen Ermächtigungen können einmal oder mehr-

mals, ganz oder in Teilbeträgen, einzeln oder gemeinsam durch die Gesellschaft, 

aber auch durch nachgeordnete Konzernunternehmen oder von Dritten für Rech-

nung der Gesellschaft oder deren nachgeordnete Konzernunternehmen ausgeübt 

werden. 

g) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die erworbenen eigenen Aktien wird ausge-

schlossen, soweit diese gemäß den vorstehenden Ermächtigungen in lit. d) (1) bis 

(5) oder lit. e) verwendet werden. 

h) Der rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf die gemäß den Ermächtigungen 

unter lit. d) (2) bis (4) und lit. e) verwendeten Aktien entfällt, darf unter Berücksichti-

gung sonstiger Aktien der Gesellschaft, die während der Laufzeit dieser Ermächti-

gung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert bzw. ausgegeben werden bzw. 

aufgrund von während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-

zugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben sind, einen rechne-

rischen Anteil von 10% des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnut-

zung (wechselseitige Anrechnung).  
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Vor dem Hintergrund der unter diesem Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Er-

mächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie der unter Tages-

ordnungspunkt 9 vorgeschlagenen Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten in die-

sem Zusammenhang erstattet der Vorstand schriftlich Bericht über die Gründe, aus 

denen er ermächtigt sein soll, in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen (§ 186 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG). 

Die Berichte sind im Anschluss an die Tagesordnung unter C.2. und C.3. abgedruckt. 

9. Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien 

nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts 

In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermächtigung zum Er-

werb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG soll erneut eine Ermächtigung erteilt wer-

den, eigene Aktien auch unter Einsatz von Derivaten zu erwerben und entsprechende De-

rivatgeschäfte abzuschließen. Dadurch soll das Volumen an Aktien, das insgesamt erwor-

ben werden darf, nicht erhöht werden; es sollen lediglich weitere Handlungsalternativen 

zum Erwerb eigener Aktien eröffnet werden.  

Diese Ermächtigung soll die Gesellschaft in keiner Weise beschränken, Derivate einzuset-

zen, soweit dies gesetzlich ohne eine Ermächtigung der Hauptversammlung zulässig ist. 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Im Rahmen der unter Tagesordnungspunkt 8 zu beschließenden Ermächtigung 

zum Erwerb eigener Aktien kann der Erwerb eigener Aktien auch durch  

(1) die Veräußerung von Optionen, die die Gesellschaft bei Ausübung zum Er-

werb von Aktien verpflichten („Put-Optionen“), 

(2) den Erwerb von Optionen, die die Gesellschaft bei Ausübung zum Erwerb 

von Aktien berechtigen („Call-Optionen“),  

(3) den Abschluss von Kaufverträgen, bei denen zwischen Abschluss des 

Kaufvertrags über Aktien und der Erfüllung durch Lieferung von Aktien 

mehr als zwei Börsentage liegen („Terminkäufe“), oder  

(4) den Einsatz einer Kombination von Put- und Call-Optionen und Terminkäu-

fen (nachstehend gemeinsam „Derivate“) erfolgen.  

Die Ermächtigung kann durch die Gesellschaft, aber auch durch nachgeordnete 

Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch von der Gesell-

schaft oder von einem der Gesellschaft nachgeordneten Konzernunternehmen 

beauftragte Dritte ausgenutzt werden. Der Aktienerwerb unter Einsatz von Deri-

vaten ist über ein Kreditinstitut oder ein anderes, die Voraussetzungen des § 186 

Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllendes Unternehmen durchzuführen. 
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b) Alle nach dieser Ermächtigung veräußerten Put-Optionen, erworbenen Call-Opti-

onen und abgeschlossenen Terminkäufe dürfen sich insgesamt höchstens auf 

eine Anzahl von Aktien beziehen, die einen anteiligen Betrag von 5% des Grund-

kapitals nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Die Laufzeit der einzelnen De-

rivate darf jeweils höchstens 18 Monate betragen, muss spätestens am 12. Mai 

2029 enden und muss so gewählt werden, dass der Erwerb der Aktien in Aus-

übung oder Erfüllung der Derivate nicht nach dem 12. Mai 2029 erfolgen kann. 

c) Durch die Derivatebedingungen muss sichergestellt sein, dass die bei Ausübung 

oder Erfüllung der Derivate an die Gesellschaft zu liefernden Aktien zuvor unter 

Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse zu dem im Zeitpunkt 

des börslichen Erwerbs aktuellen Kurs im Xetra-Handel (oder einem vergleichba-

ren Nachfolgesystem) erworben worden sind. 

d) Der in dem Derivat vereinbarte Preis (ohne Erwerbsnebenkosten) für den Erwerb 

einer Aktie bei Ausübung von Optionen oder Erfüllung von Terminkäufen darf den 

am Tag des Abschlusses des Derivatgeschäfts durch die Eröffnungsauktion er-

mittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleich-

baren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10% überschreiten und um nicht mehr 

als 10% unterschreiten. Der von der Gesellschaft für Optionen gezahlte Erwerbs-

preis darf nicht wesentlich über und der von der Gesellschaft vereinnahmte Ver-

äußerungspreis für Optionen nicht wesentlich unter dem nach anerkannten fi-

nanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweili-

gen Optionen liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Aus-

übungspreis zu berücksichtigen ist. Der von der Gesellschaft bei Terminkäufen 

vereinbarte Terminkurs darf nicht wesentlich über dem nach anerkannten finanz-

mathematischen Methoden ermittelten theoretischen Terminkurs liegen, bei des-

sen Ermittlung unter anderem der aktuelle Börsenkurs und die Laufzeit des Ter-

minkaufs zu berücksichtigen sind. 

e) Ferner kann mit einem oder mehreren der in lit. a) benannten Kreditinstitute oder 

anderen, die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unter-

nehmen vereinbart werden, dass diese(s) der Gesellschaft innerhalb eines vorab 

definierten Zeitraums eine zuvor festgelegte Aktienstückzahl oder einen zuvor 

festgelegten Euro-Gegenwert an Aktien der Gesellschaft liefern/liefert. Dabei hat 

der Preis, zu dem die Gesellschaft eigene Aktien erwirbt, einen Abschlag zum 

arithmetischen Mittel der volumengewichteten Durchschnittskurse der Aktie im 

Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse, berechnet über eine vorab festgelegte Anzahl von Börsenhan-

delstagen, aufzuweisen. Der Preis der Aktie darf jedoch das vorgenannte Mittel 

nicht um mehr als 10% unterschreiten. Ferner müssen sich das oder die in lit. a) 

benannte(n) Kreditinstitut(e) oder anderen, die Voraussetzungen des § 186 Abs. 

5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen verpflichten, die zu liefernden Aktien an 

der Börse zu Preisen zu kaufen, die innerhalb der Bandbreite liegen, die bei einem 

unmittelbaren Erwerb über die Börse durch die Gesellschaft selbst gelten würden. 
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f) Werden eigene Aktien unter Einsatz von Derivaten unter Beachtung der vorste-

henden Regelungen erworben, ist ein Recht der Aktionäre, solche Derivatge-

schäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, in entsprechender Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Aktionäre haben ein Recht auf Andie-

nung ihrer Aktien der Gesellschaft nur, soweit die Gesellschaft ihnen gegenüber 

aus den Derivatgeschäften zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Ein etwaiges 

weitergehendes Andienungsrecht ist ausgeschlossen. 

g) Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von Derivaten erworben 

werden, gelten die unter Tagesordnungspunkt 8 lit. d) bis h) festgesetzten Rege-

lungen entsprechend. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien wird in-

soweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den Ermächtigungen in lit. d) (1) 

bis (5) oder lit. e) des Beschlussvorschlags zu Tagesordnungspunkt 8 verwendet 

werden. 

Vor dem Hintergrund der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermächtigung 

zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie der unter Tagesordnungspunkt 9 

vorgeschlagenen Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten in diesem Zusammenhang er-

stattet der Vorstand schriftlich Bericht über die Gründe, aus denen er ermächtigt sein soll, 

in bestimmten Fällen das Bezugs- und das Andienungsrecht der Aktionäre auszuschließen 

(§ 186 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG). Die Berichte sind 

im Anschluss an die Tagesordnung unter C.2. und C.3. abgedruckt. 
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B. Weitere Angaben und Hinweise  

Anzahl der Aktien und Stimmrechte 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesell-

schaft eingeteilt in 30.000.000 Stückaktien, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Ge-

sellschaft hält zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.  

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die am Tag 

der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre eingetragen 

sind und sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spä-

testens am 6. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (letzter Anmeldetag) zugehen: 

Die Anmeldung kann über das Aktionärsportal auf der Internetseite unter 

https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html erfolgen. Die notwendi-

gen Angaben für den Zugang zum Aktionärsportal erhalten die Aktionäre, die im Aktien-

register eingetragen sind, wie folgt: Sofern Aktionäre für den elektronischen Versand 

bereits registriert sind, bekommen diese Aktionäre eine E-Mail mit der Aktionärsnummer 

und dem Link zum Aktionärsportal. Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und 

noch nicht für den elektronischen Versand registriert sind, bekommen die notwendigen 

Angaben für den Zugang zum Aktionärsportal (Aktionärsnummer und individuelles Zu-

gangspasswort) mit den Anmeldeunterlagen per Post übersandt. Sollten Aktionäre die 

Anmeldeunterlagen – etwa weil sie an dem für den Versand maßgeblichen Tag noch 

nicht im Aktienregister eingetragen sind – nicht unaufgefordert erhalten, werden diese 

den betreffenden Aktionären auf Verlangen zugesandt. Ein entsprechendes Verlangen 

ist an die unten genannte Anmeldeanschrift zu richten. 

Siltronic AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München  
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Ein Muster eines Anmeldeformulars findet sich zudem auf unserer Internetseite unter 

https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html.

Die Anmeldung kann neben der Anmeldung über das Aktionärsportal auch unter der 

vorgenannten Anschrift oder E-Mail-Adresse in Textform (§ 126b BGB) erfolgen.  

Wir empfehlen Ihnen vor dem Hintergrund möglicher Verzögerungen im Postversand die 

Anmeldung auf elektronischem Weg über das Aktionärsportal, da verspätete Anmeldun-

gen nicht berücksichtigt werden dürfen. 
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Intermediäre (also z.B. Kreditinstitute) und – soweit sie diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG 

gleichgestellt sind – Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und Personen, die sich 

geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptver-

sammlung erbieten, können das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als de-

ren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächti-

gung des Aktionärs ausüben. 

Die Anmeldung zur Hauptversammlung hat keine Auswirkungen auf die Übertragbarkeit 

der betreffenden Aktien. Bitte beachten Sie jedoch, dass im Verhältnis zur Gesellschaft 

Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister Eingetragenen 

bestehen (§ 67 Abs. 2 Satz 1 AktG). Für das Teilnahmerecht und die Anzahl der Stimm-

rechte ist daher der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversamm-

lung maßgeblich. 

Weiterhin ist zu beachten, dass im Zeitraum zwischen dem 6. Mai 2024, 24:00 Uhr 

(MESZ), und dem 13. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), aus organisatorischen Gründen ein 

sogenannter Umschreibestopp besteht, d.h. keine Ein- und Austragungen im Aktienre-

gister vorgenommen werden. Sämtliche Erwerber von Aktien, die noch nicht im Aktien-

register eingetragen sind, werden daher in ihrem eigenen Interesse gebeten, Umschrei-

bungsanträge so zeitnah wie möglich zu stellen. 

Aktionäre, die sich auf postalischem Weg zur Hauptversammlung angemeldet haben, 

erhalten eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung übersandt. Aktionäre, die sich über 

das Aktionärsportal zur Hauptversammlung angemeldet haben, haben die Möglichkeit 

sich die Eintrittskarte selbst auszudrucken oder sich diese per E-Mail zusenden zu las-

sen. Anders als die Anmeldung sind Eintrittskarten jedoch keine Teilnahmevorausset-

zung, sondern dienen lediglich der Vereinfachung des Ablaufs an der Einlasskontrolle 

für den Zugang zur Hauptversammlung. 

Elektronische Briefwahl 

Es ist vorgesehen, dass Aktionäre, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, ihre 

Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation im Aktionärsportal abgeben können 

(Elektronische Briefwahl). Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Elektronischen 

Briefwahl sind nur diejenigen eingetragenen Aktionäre – persönlich oder durch Bevoll-

mächtigte – berechtigt, die spätestens am 6. Mai 2024 angemeldet sind (wie oben bei 

„Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts“ angegeben). Auch für die per Elektronischer Briefwahl ausgeübten Stimm-

rechte ist der Eintragungsstand im Aktienregister am Tag der Hauptversammlung maß-

geblich; aufgrund des oben angesprochenen Umschreibestopps wird dieser Eintra-

gungsstand dem zum Ende des 6. Mai 2024 im Aktienregister verzeichneten Aktienbe-

stand entsprechen. 

Die Stimmabgabe erfolgt elektronisch in dem Aktionärsportal mit den entsprechenden 

Zugangsdaten unter https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html. 

Die elektronischen Briefwahlstimmen können dort bis spätestens 12. Mai 2024, 24:00 

Uhr (MESZ) abgegeben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt können sie in dem Aktionär-

sportal auch noch geändert und widerrufen werden. Wie oben ausgeführt, ist Vorausset-

zung für die Abgabe und Änderung von elektronischen Briefwahlstimmen stets die recht-

zeitige Anmeldung zur Hauptversammlung. 
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Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durch Elektronische Briefwahl 

an der Hauptversammlung selbst oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen und die 

betreffenden Aktien vertreten, so ist dies möglich und gilt als Widerruf der im Wege der 

Elektronischen Briefwahl erfolgten Stimmabgabe. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und 

sonstige durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich unter Einhaltung 

der genannten Fristen der Elektronischen Briefwahl bedienen. Die Gesellschaft stellt 

ihnen auf Wunsch einen elektronischen Abgabeweg zur Verfügung. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte und Stimmrechtsvertre-
tung

Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind, kön-

nen ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen, z. B. durch ein 

Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter. Auch in diesem Fall ist für die rechtzeitige Anmeldung durch den 

Aktionär oder durch einen Bevollmächtigten Sorge zu tragen. 

Für Bevollmächtigte werden gesonderte Zugangsdaten zum Aktionärsportal zur Verfü-
gung gestellt.  

Bitte beachten Sie, dass eine Elektronische Briefwahl oder Vollmachts- und Weisungs-

erteilung über das Aktionärsportal stets als vorrangig betrachtet wird und eine eventuelle 

anderweitige Vollmachts- und Weisungserteilung mit der gleichen Aktionärsnummer un-

abhängig vom Zeitpunkt des Zugangs gegenstandslos ist. Bei mehreren form- und frist-

gerechten anderweitigen Erklärungen wird dagegen, wenn nicht erkennbar ist, welche 

zuletzt abgegeben wurde, die zeitlich zuletzt zugegangene als vorrangig betrachtet. Da-

von unberührt bleibt die Möglichkeit des Aktionärs, trotz bereits erfolgter Stimmabgabe 

durch Elektronische Briefwahl oder erfolgter Vollmachts- und Weisungserteilung über 

das Aktionärsportal an der Hauptversammlung selbst oder durch einen (anderen) Be-

vollmächtigten teilzunehmen und die betreffenden Aktien zu vertreten. Dies gilt dann als 

Widerruf der im Wege der Elektronischen Briefwahl erfolgten Stimmabgabe bzw. der 

erfolgten Vollmachts- und Weisungserteilung. 

Bevollmächtigung 

Wenn weder Intermediäre (z.B. Kreditinstitute) noch – soweit sie diesen gemäß § 135 

Abs. 8 AktG gleichgestellt sind – Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder Per-

sonen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts 

in der Hauptversammlung erbieten, bevollmächtigt werden, bedürfen die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-

schaft der Textform.  

Erteilung und Widerruf der Vollmacht können sowohl durch Erklärung gegenüber der 

Gesellschaft als auch durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erfolgen. 

Erfolgt die Bevollmächtigung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden, ist die Bevoll-

mächtigung jedoch in Textform gegenüber der Gesellschaft nachzuweisen. Die Erteilung 

und der Widerruf der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft können bei 

ordnungsgemäßer Anmeldung bis spätestens 12. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) über das 



16 

Aktionärsportal oder unter der oben im Abschnitt für die Anmeldung genannten Anschrift 

oder E-Mail-Adresse erfolgen. Am Tag der Hauptversammlung steht dafür die Einlass-

kontrolle zur Hauptversammlung zur Verfügung. Bitte verwenden Sie für die Erteilung 

einer Vollmacht – sofern Sie nicht das Aktionärsportal nutzen – das Anmeldeformular. 

Den Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs einer Vollmacht durch Erklä-

rung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden können Aktionäre und ihre Bevollmächtig-

ten bis 12. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) unter der oben im Abschnitt für die Anmeldung 

genannten Anschrift oder E-Mail-Adresse an die Gesellschaft übermitteln. Am Tag der 

Hauptversammlung kann dieser Nachweis an der Einlasskontrolle zur Hauptversamm-

lung erbracht werden. 

Bei der Bevollmächtigung von Intermediären (z.B. Kreditinstituten) und – soweit sie die-

sen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellt sind – Aktionärsvereinigungen, Stimm-

rechtsberatern oder Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Aus-

übung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, gelten die besonderen ge-

setzlichen Vorschriften des § 135 AktG, die unter anderem vorsehen, dass die Vollmacht 

nachprüfbar festzuhalten ist. Es können daher Ausnahmen vom Textformerfordernis gel-

ten. Die Vollmachtsempfänger legen teilweise eigene Regelungen für ihre Bevollmäch-

tigung fest, die zu beachten sind. Wir empfehlen daher eine rechtzeitige Abstimmung mit 

den betreffenden Vollmachtsempfängern über die jeweilige Form und das Verfahren der 

Bevollmächtigung. 

Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung gilt automatisch als 

Widerruf der einem Dritten zuvor erteilten Vollmacht. 

Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Als besonderen Service für unsere Aktionäre bieten wir an, dass Sie sich nach Maßgabe 

Ihrer Weisungen durch Mitarbeiter der Gesellschaft bei der Stimmrechtsausübung in der 

Hauptversammlung vertreten lassen können. Unsere Stimmrechtsvertreter können nur 

weisungsgebunden abstimmen. Aus diesem Grund müssen mit der Vollmacht zwingend 

Weisungen für die Stimmrechtsausübung erteilt werden. Bitte beachten Sie, dass die 

Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht daher nur zu den Punkten der Tagesordnung aus-

üben können, zu denen Sie Weisungen erteilt haben und dass die Stimmrechtsvertreter 

weder vor noch während der Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen 

oder zu Beschlussvorschlägen annehmen können, die nicht mit der Einberufung zur 

Hauptversammlung bekannt gemacht worden sind. Weisungen zu Wortmeldungen, zum 

Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen 

von Fragen oder Anträgen sind ebenfalls nicht möglich.  

Möchten Sie einen unserer Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, können Sie dies über 

das Aktionärsportal tun oder dazu bitte das Vollmachts- und Weisungsformular verwen-

den, das wir Ihnen mit den Anmeldeunterlagen übersenden. Voraussetzung für die Voll-

machts- und Weisungserteilung ist die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptver-

sammlung. Die Vollmachts- und Weisungserteilung über das Aktionärsportal oder das 

Vollmachtsformular muss der Gesellschaft spätestens am 12. Mai 2024, 24:00 Uhr 

(MESZ) zugehen. Wir bitten Sie, das Vollmachtsformular mit den entsprechenden Wei-

sungen sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe so rechtzeitig abzusenden, dass 
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sie der Gesellschaft spätestens am 12. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) unter der im Ab-

schnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-

übung des Stimmrechts“ für die Anmeldung genannten Anschrift oder E-Mail-Adresse 

zugehen.  

Am Tag der Hauptversammlung können die Vollmachts- und Weisungserteilung an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie deren Änderung oder Widerruf in Textform 

an der Einlasskontrolle der Hauptversammlung erfolgen. 

Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines von ihm bevollmächtigten Dritten 

an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht 

an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und 

sonstige durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich unter Einhaltung 

der genannten Fristen von dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen. 

Die Gesellschaft stellt ihnen auf Wunsch einen elektronischen Weg für die Bevollmäch-

tigung und Weisung oder das entsprechende Anmeldeformular zur Verfügung. 
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Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsverlangen 

(Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 
Abs. 1 AktG)  

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 
122 Abs. 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 

EUR 500.000,00 (dieses entspricht 125.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Zudem kön-

nen sie gemäß § 87 Abs. 4 AktG i.V.m. § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass die Haupt-

versammlung über die Herabsetzung der nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG festge-

legten Maximalvergütung beschließt. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 

oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der 

Siltronic AG zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Ver-

sammlung, also spätestens bis zum 12. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Bitte 

richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse: 

Siltronic AG 
Vorstand  
z. Hd. Investor Relations 
Einsteinstraße 172 
81677 München  

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 

des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 

Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten, wobei § 70 AktG bei der Berech-

nung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des Zugangs des Verlangens ist 

nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem 

Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in 

Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend 

anzuwenden. 

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung werden unverzüglich 

nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außer-

dem im Internet unter https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html

veröffentlicht und den im Aktienregister eingetragenen Aktionären nach § 125 Abs. 2, 

Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Jeder Aktionär ist berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Vor-

schläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu übersenden.  
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Gegenanträge (nebst etwaiger Begründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich an 

folgende Adresse zu richten: 

Siltronic AG 
Investor Relations 
Einsteinstraße 172 
81677 München  
E-Mail: hauptversammlung@siltronic.com

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis spätestens 14 

Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum 28. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ), unter 

der vorstehenden Adresse eingehen, werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang ein-

schließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen 

– gegebenenfalls versehen mit den gemäß § 127 Satz 4 AktG zu ergänzenden Inhalten 

– unter https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html veröffentlichen. 

Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls auf der angegebenen Inter-

netseite der Siltronic AG veröffentlicht.  

Wahlvorschläge müssen nicht veröffentlicht werden, wenn der Vorschlag nicht die ak-

tienrechtlich erforderlichen Angaben nach §§ 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 

AktG (Name, Beruf und Wohnort des Prüfers bzw. Aufsichtsratskandidaten sowie Anga-

ben zu Mitgliedschaften des Aufsichtsratskandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten) enthält. 

Die Gesellschaft kann außerdem in den Fällen des § 126 Abs. 2 oder Abs. 3 AktG von 

der Zugänglichmachung eines Gegenantrags oder eines Wahlvorschlags absehen. 

Bitte beachten Sie, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge auch im Falle einer bereits 

erfolgten vorherigen Übermittlung an die Gesellschaft in der Hauptversammlung nur Be-

achtung finden, wenn sie dort (nochmals) mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. 

Das Recht der Aktionäre, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu Punkten 

der Tagesordnung zu stellen oder Wahlvorschläge zu unterbreiten, besteht im Übrigen 

unabhängig von einer vorherigen Übermittlung an die Gesellschaft.  

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Be-

urteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsver-

weigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die 

rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Siltronic AG zu verbundenen Unterneh-

men sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich münd-

lich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Der Versammlungsleiter ist gemäß § 16 

Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft ermächtigt, das Frage- und Rederecht der 

Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken.  



20 

Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft (§ 124a AktG) 

Diese Einberufung der Hauptversammlung sowie die gesetzlich zugänglich zu machen-

den Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere Erläuterungen zu den Rech-

ten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG stehen auch 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter folgendem Link zur Verfügung:

https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html. 

In der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen 

ausliegen. 

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung auf der Internetseite 

der Gesellschaft veröffentlicht. 

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre 

Ihre personenbezogenen Daten werden für die im Aktiengesetz vorgeschriebene Füh-

rung des Aktienregisters, zur Kommunikation mit Ihnen als Aktionär sowie zur Durchfüh-

rung unserer Hauptversammlungen und zum Betrieb des Aktionärsportals verarbeitet. 

Darüber hinaus werden Ihre Daten für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und 

zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflich-

ten) verwendet. Nähere Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsver-

treter sind unter https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html abruf-

bar. 
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C. Weitere Informationen zu Punkten der Tagesordnung 

1. Vergütungsbericht 
(zu Punkt 7 der Tagesordnung) 

Der nachfolgende Vergütungsbericht entspricht den Anforderungen des § 162 AktG in 

der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG 

II). Der Vergütungsbericht wurde gemeinsam durch den Vorstand und Aufsichtsrat er-

stellt und von beiden Organen am 8. März 2024 beschlossen. Der uneingeschränkte 

Vermerk über die Prüfung ist am Ende des Vergütungsberichts abgedruckt. Der Vergü-

tungsbericht 2022 wurde der Hauptversammlung am 5. Mai 2023 zur Billigung vorgelegt 

und mit 98,86 Prozent der Stimmen gebilligt. 

Vergütungssystem für den Vorstand im Überblick 

Eine vollständige Beschreibung des für das Geschäftsjahr 2023 anwendbaren Vergü-

tungssystems findet sich in der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2023, 

die auf unserer Unternehmenswebsite abrufbar ist. 

Das Vergütungssystem leistet einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie der 

Siltronic AG, ihre Position als einer der führenden Hersteller für Halbleiterwafer nachhal-

tig zu festigen, indem das Unternehmen seine Technologieposition verteidigt, seine Ka-

pazitäten im Rahmen des Marktwachstums erweitert und dabei über alle Marktzyklen 

hinweg durch kontinuierliche Verbesserung der Kostenposition Gewinn und Cashflow 

generiert. 

Vergütung 2023  

Wichtige Ereignisse im Vergütungsjahr 2023 

Mit Wirkung zum 6. Mai 2023 hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Michael Heckmeier zum 

Mitglied des Vorstands und zum Vorstandsvorsitzenden der Siltronic AG bestellt. Herr 

Dr. Christoph von Plotho wurde entsprechend als Mitglied des Vorstands und Vorstands-

vorsitzenden der Siltronic AG abberufen. Mit Wirkung zum 1. Juli 2023 wurde Frau Clau-

dia Schmitt als Mitglied des Vorstands zur Finanzvorständin der Siltronic AG bestellt. 

Entsprechend wurde Herr Rainer Irle als Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand ab-

berufen.  

Auf Empfehlung des Präsidialausschusses beschloss der Aufsichtsrat eine Anpassung 

des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands mit Wirkung zum 1. Januar 

2023. Das Vergütungssystem wurde später von der ordentlichen Hauptversammlung am 

5. Mai 2023 mit einer Mehrheit von 98,27 Prozent der abgegebenen Stimmen gebilligt. 

Die Änderungen des Vorstandsvergütungssystems umfassen die Möglichkeit, dass der 

Aufsichtsrat für künftige Neubestellungen von Vorstandsmitgliedern Leistungen aus An-

lass des Beginns der Vorstandstätigkeit gewähren kann. Ferner entfällt die Grundver-

sorgung über die Pensionskasse der Wacker Chemie VVaG für Vorstandsmitglieder, die 

ab dem 1. Januar 2023 bestellt werden, sofern Sie nicht bereits Mitglied der Pensions-

kasse sind. 
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Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die wesentlichen Bestandteile des 

Vergütungssystems, die festgelegten Ziele und ihren Strategiebezug im Geschäftsjahr 

2023. 
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Festlegung der Ziel- und Maximalvergütung für das Geschäftsjahr 2023 

Auf Basis des Vergütungssystems hat der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Präsidial-

ausschusses des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 folgende konkrete Zielvergü-

tung festgelegt. 

zum 31.12.2023 amtierende Vorstandsmitglieder 

Dr. Michael Heckmeier, CEO (ab 6.5.2023) Claudia Schmitt, CFO (ab 1.7.2023) 

2023 2023 

Ziel in % Minimum Maximum Ziel in % Minimum Maximum

Grundvergütung 400.000 24% 400.000 400.000 195.000 24% 195.000 195.000

kurzfristige variable Vergütung 

STI für 2023 250.000 15% 0 500.000 121.875 15% 0 243.750

langfristige variable Vergütung 

LTI 2023 – 2026 350.000 21% 0 700.000 170.625 21% 0 341.250

Zielvergütung 1.000.000 61% 1.600.000 487.500 59% 780.000

Nebenleistungen 23.300 1% 17.500 2%

Versorgung (Dienstaufwand) 121.000 7% 71.744 9%

Sonstiges: Aufnahme
Vorstandstätigkeit 500.000 30% 500.000 250.000 30% 250.000

Ziel-Gesamtvergütung 1.644.300 100% 2.266.667 826.744 100% 1.155.000

im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedene Vorstandsmitglieder 

Dr. Christoph von Plotho, CEO (bis 5.5.2023)1 Rainer Irle, CFO (bis 30.6.2023) 

2023 2023 

Ziel in % Minimum Maximum Ziel in % Minimum Maximum

Grundvergütung 600.000 35% 600.000 600.000 195.000 34% 195.000 195.000

kurzfristige variable Vergütung 

STI für 2023 375.000 22% 0 750.000 121.875 21% 0 243.750

langfristige variable Vergütung 

LTI 2023 – 2026 525.000 31% 0 1.050.000 170.625 30% 0 341.250

Zielvergütung 1.500.000 87% 2.400.000 487.500 85% 780.000

Nebenleistungen 35.000 2% 17.500 3%

Versorgung (Dienstaufwand) 183.802 11% 65.684 12%

Ziel-Gesamtvergütung 1.718.802 100% 2.650.000 570.684 100% 905.000

1 Das Mandat von Herr Dr. von Plotho als Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG wurde einvernehmlich mit Wirkung zum Ablauf des 5. Mai 2023 

vorzeitig beendet. Sein Anstellungsverhältnis lief davon unberührt noch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 fort. 

Neben den Höchstbeträgen (Caps) für die einzelnen variablen Vergütungselemente 

(STI: 200 Prozent, LTI: 200 Prozent) hat der Aufsichtsrat gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 

1 AktG im Vergütungssystem verbindlich eine Maximalvergütung festgelegt, die alle für 

ein betreffendes Geschäftsjahr aufgewendeten Vergütungsbeträge (Jahresgrundvergü-

tung, variable Vergütungsbestandteile, Versorgungsaufwand bzw. Servicekosten und 

Nebenleistungen) umfasst. Die Maximalvergütung beträgt für den Vorstandsvorsitzen-

den EUR 2.650.000 und für den CFO EUR 1.810.000. Der endgültige Zufluss für das 

Geschäftsjahr 2023 kann erst nach Ablauf der vierjährigen Haltefrist für die virtuellen 

Aktien des LTI zu Beginn des Geschäftsjahres 2027 ermittelt werden. Überschreitet die 

danach ermittelte Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2023 die festgelegte Maxi-

malvergütung, wird der Barausgleich des LTI für das Geschäftsjahr 2023 entsprechend 

gekürzt. 
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Verfahren zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung der Angemessen-

heit des Vergütungssystems 

Der Aufsichtsrat legt das System und die Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich 

der Maximalvergütung auf Vorschlag des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats fest. 

Der Aufsichtsrat legt das beschlossene Vergütungssystem der Hauptversammlung zur 

Billigung vor. 

Der Aufsichtsrat überprüft System und Höhe der Vorstandsvergütung regelmäßig auf 

Angemessenheit. Zum einen führt er jährlich einen Vertikalvergleich der Vorstandsver-

gütung zur Vergütung der Belegschaft durch. Hierbei betrachtet er die Grund- und Ziel-

vergütung jeweils im Verhältnis zu den Vergleichsgruppen Management und übrige Be-

legschaft. Zum anderen werden die Vergütungshöhe und Vergütungsstruktur mit einer 

vom Aufsichtsrat definierten Peergroup aus deutschen börsennotierten Unternehmen 

verglichen (horizontaler Vergleich), die ähnliche Kennzahlen aufweisen und deren Zu-

sammensetzung veröffentlicht wird. Für die Bildung dieser Peergroup konnte nicht auf 

die Waferwettbewerber zurückgegriffen werden, da diese nur unzureichende Vergü-

tungsinformationen veröffentlichen und nicht in Europa börsennotiert sind. Der Aufsichts-

rat hat deshalb eine Peergroup aus deutschen börsennotierten Unternehmen gebildet, 

die im MDAX, TecDAX oder SDAX gelistet sind und ähnliche Kennzahlen aufweisen. 

Diese umfasst Carl Zeiss Meditec AG, Fuchs Petrolub SE, Gerresheimer AG, Jenoptik 

AG und Norma Group SE. 

Im Fall von wesentlichen Änderungen, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das 

Vergütungssystem erneut der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.  

Systematik und Höhe der Vorstandsvergütung werden auf Vorschlag des Präsidialaus-

schusses des Aufsichtsrats durch das Aufsichtsratsplenum festgelegt und regelmäßig 

auf ihre Angemessenheit überprüft. Das Vergütungssystem für den Vorstand wurde zu-

letzt für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Es wurde von der ordentlichen Hauptver-

sammlung am 5. Mai 2023 mit 98,27 Prozent der abgegebenen Stimmen gebilligt und 

bildet die Basis für die Vorstandsvergütung 2023. 

Feste Vergütung 

Jahresgrundgehalt  

Das Jahresgrundgehalt ist eine fixe, auf das Gesamtjahr bezogene Barvergütung, die 

sich am Verantwortungsbereich des jeweiligen Vorstandsmitglieds orientiert. Das Jah-

resgrundgehalt wurde jeweils in zwölf monatlichen Raten als Gehalt gezahlt. 

Betriebliche Altersversorgung  

Die Vorstandsmitglieder, die bereits vor dem 1. Januar 2023 Mitglieder der Wacker Pen-

sionskasse VVaG waren, haben als betriebliche Altersversorgung zunächst Anspruch 

auf eine betriebliche Grundversorgung über die Pensionskasse der Wacker Chemie 

VVaG. Zu diesem Zweck leisten die Gesellschaft und die Mitglieder der Pensionskasse 

monatliche Beiträge an die Pensionskasse. Ab dem 1. Januar 2023 werden Neueintritte 

in die Siltronic AG nicht mehr Mitglied der Pensionskasse der Wacker Chemie VVaG. 

Ein solcher Baustein wird daher für Herrn Dr. Heckmeier sowie für zukünftige Bestellun-

gen neuer Vorstandsmitglieder nicht mehr gewährt. 
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Die Gesellschaft stellt jährlich einen Versorgungsaufwand in Höhe von 30 Prozent des 

Jahresgrundgehalts zur Verfügung. Der bis zum Versorgungsfall angesparte Versor-

gungsaufwand wird einem fiktiven Kapitalkonto gutgeschrieben und entsprechend einem 

60-Monats-Durchschnitts einer von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite, je-

doch mit mindestens 2,5 Prozent und höchstens 5 Prozent verzinst. Die Verrentung er-

folgt durch Multiplikation dieses Versorgungskapitals nach dem Stand des entsprechen-

den Kapitalkontos bei Eintritt des Versorgungsfalls mit dem für das jeweilige Rentenbe-

ginnalter des Vorstandsmitglieds bei Eintritt des Versorgungsfalls maßgeblichen Verren-

tungsfaktor. Alternativ kann das Vorstandsmitglied im Versorgungsfall statt der zugesag-

ten lebenslangen Alters- und Invalidenrente eine Kapitalzahlung wählen, die dem Ver-

sorgungskapital im Zeitpunkt des Versorgungsfalles entspricht. 

Der Bruttobetrag der nach Eintritt des Versorgungsfalls zu zahlenden monatlichen Rente 

(bezogen auf den arbeitgeberfinanzierten Anteil) ist für die Vorstandsmitglieder auf 50 

Prozent der von dem jeweiligen Vorstandsmitglied zuletzt von der Gesellschaft erhalte-

nen monatlichen Rate der Jahresgrundvergütung begrenzt (Rentencap). 

Vorstandsmitglieder, denen in der Vergangenheit Zusagen zur Entgeltumwandlung in 

Versorgungsbezüge (Deferred Compensation) gegeben wurden, dürfen diese in bishe-

rigem Umfang fortführen.  

Die Vorstandsmitglieder Dr. von Plotho und Irle haben von der Gesellschaft zusätzlich 

einen monatlichen Betrag (brutto) in Höhe des Arbeitgeberanteils zur gesetzlichen Ren-

tenversicherung als Baustein für den Aufbau einer privaten Altersversorgung erhalten. 

Ein solcher Baustein wird im Fall von zukünftigen Bestellungen neuer Vorstandsmitglie-

der nicht mehr gewährt, d. h. Herrn Dr. Heckmeier und Frau Schmitt steht ein solcher 

Anspruch nicht mehr zu. 

Die folgende Übersicht zeigt den Versorgungsaufwand sowie die Anwartschaftsbarwerte 

der Versorgungszusagen der aktuellen und ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder für 

das Geschäftsjahr 2023. Der hier gezeigte Versorgungsaufwand ergibt sich aus dem 

Versorgungsaufwand gemäß Zielvergütung unter Abzug von Eigenbeiträgen. 

Anwartschaftsbarwert Versorgungsaufwand 

EUR 2023 2022 2023 2022

zum 31.12.2023 amtierende Vorstandsmitglieder

Dr. Michael Heckmeier, CEO (ab 6. Mai 2023) 117.561 117.561

Claudia Schmitt, CFO (ab 1. Juli 2023) 1 908.321 966.599 62.309

im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedene Vorstandsmitglieder

Dr. Christoph von Plotho, CEO (bis 5.5.2023) 2 2.969.864 2.463.268 182.577 202.317

Rainer Irle, CFO (bis 30. Juni 2023) 1.858.081 1.584.990 65.318 195.638

1 Frau Schmitt hat aus ihrem Anstellungsverhältnis mit der Siltronic AG vor Aufnahme ihres Amtes als Vorstandsmitglied Anwartschaften erlangt. 
2 Das Mandat von Herr Dr. von Plotho als Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG wurde einvernehmlich mit Wirkung zum Ablauf des 5. Mai 2023 

vorzeitig beendet. Sein Anstellungsverhältnis lief davon unberührt noch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 fort. Der Anwartschaftsbarwert umfasst sämtliche Anwart-

schaften bis zum 31. Dezember 2023. 

Zum 31. Dezember 2023 betrugen die Pensionsverpflichtungen für frühere Vorstands-

mitglieder und ihre Hinterbliebenen EUR 5.814.227. 
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Nebenleistungen 

Als Nebenleistungen der Gesellschaft steht den Vorstandsmitgliedern ein Dienstfahr-

zeug, auch zur privaten Nutzung, zur Verfügung. Die Vorstandsmitglieder erhalten zu-

dem einen Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Kosten im Zusammen-

hang mit einer ärztlichen Vorsorgeuntersuchung. Weiter enthalten die Nebenleistungen 

die oben dargestellten Zuschüsse zum Aufbau einer privaten Altersversorgung bzw. den 

geldwerten Vorteil der vorgenannten Leistungen, sofern diese gewährt werden. 

Versicherungen  

Ferner besteht eine D&O-Versicherung mit einem Selbstbehalt entsprechend den Vor-

gaben des deutschen Aktiengesetzes in Höhe von 10 Prozent des Schadens bis zur 

Höhe des Eineinhalbfachen des Jahresgrundgehalts. Zudem sind die Mitglieder des Vor-

stands in die Strafrechtsschutzversicherung einbezogen, die die Gesellschaft für ihre 

Mitarbeitende und Organmitglieder abgeschlossen hat. Diese Versicherung deckt etwa-

ige Anwalts- und Gerichtskosten ab, die bei der Verteidigung in einem Straf- oder Ord-

nungswidrigkeitenverfahren entstehen. Darüber hinaus sind die Mitglieder des Vor-

stands in eine Unfallversicherung für dienstliche und außerdienstliche Unfälle einbezo-

gen. 

Variable Vergütung 

Leistungsabhängiger Bonus  

Der STI ist ein leistungsabhängiger Bonus mit einem einjährigen Bemessungszeitraum. 

Grundlage für den STI ist die Erreichung der vom Aufsichtsrat für jedes Geschäftsjahr 

zu Beginn des Geschäftsjahres festgesetzten Erfolgsziele. Die Erfolgsziele setzen sich 

aus für die Gesellschaft relevanten finanziellen Zielen und nichtfinanziellen Zielen zu-

sammen. Die vom Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 festgelegten finanziellen Ziele 

beziehen sich auf die Leistungskategorien Plan-EBIT (40 Prozent) und Plan-Netto-Cash-

flow (40 Prozent).  

Diese Leistungskategorien fördern die langfristige Entwicklung der Gesellschaft wie 

folgt: 

Das Leistungskriterium Plan-EBIT setzt Anreize, die operative Ertragskraft des Unter-

nehmens zu stärken. EBIT misst den Gewinn vor Zinsen und Steuern. Im Hinblick auf 

Steuererleichterungen, von denen die Tochtergesellschaft in Singapur für ihre Investiti-

onen profitiert, ist es sinnvoll, eine Kennzahl zu wählen, die die lokale Besteuerung und 

die Finanzstruktur des Unternehmens ausschließt. Weiter berücksichtigt die Kennzahl 

EBIT Abschreibungen und fördert – vor dem Hintergrund der Kapitalintensität des Halb-

leitersektors – nur Investitionen, die eine angemessene Rendite auf das eingesetzte Ka-

pital erzielen.  

Das Leistungskriterium Plan-Netto-Cashflow basiert auf einer der zentralen finanziellen 

Steuerungsgrößen, mit denen das Unternehmen geführt wird. Der Netto-Cashflow zeigt, 

ob die notwendigen Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte aus 

der eigenen operativen Tätigkeit finanziert werden können. Die wesentlichen Einfluss-

größen sind neben der Profitabilität ein wirksames Management des Nettoumlaufvermö-

gens sowie die Höhe der Investitionen. Das Nettoumlaufvermögen ist die Summe aus 
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Vorräten und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zuzüglich der Vertragsver-

mögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Ein po-

sitiver Netto-Cashflow ist in einer zyklischen Industrie von besonderer Bedeutung. Ein-

flussgrößen für diese Leistungskategorie sind insbesondere die Kostenperformance, ein 

gutes Working-Capital-Management sowie eine angemessene Investitionspolitik. Dahin-

gegen bleiben Zu- und Rückfluss von Anzahlungen auf Kunden- und Lieferantenseite 

unberücksichtigt, sofern sie sich nicht auf Investitionen in Sachanlagen und immaterielle 

Anlagegüter beziehen.  

Die nichtfinanziellen Ziele beziehen sich auf strategische Ziele (10 Prozent) sowie auf 

Ziele aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und umsichtige Unter-

nehmensführung (Governance) – sogenannte ESG-Ziele – (insgesamt 10 Prozent). 

STI 2023 

Als strategische Ziele wurden verschiedene Meilensteine für das Projekt FabNext, das 

den Bau einer zweiten 300mm-Fabrik am Konzernstandort in Singapur betrifft, festge-

legt, wie etwa Baufortschritt und die Einhaltung von Budgetvorgaben. Der Aufsichtsrat 

hat auf eine nach dem Vergütungssystem mögliche Individualisierung der strategischen 

Zielsetzung für die Vorstandsmitglieder verzichtet, um der kollektiven Verantwortung des 

Vorstands als Organ für das wichtige Projekt FabNext Rechnung zu tragen. 

Die vom Aufsichtsrat festgelegten quantitativen ESG-Ziele (10 Prozent) umfassen Kenn-

zahlen zur Vermeidung von Arbeitsunfällen (gemessen anhand von Arbeitsunfällen mit 

Ausfallzeiten pro Million geleisteter Arbeitsstunden), zum effizienten Einsatz von Silizium 

in der Waferherstellung (gemessen anhand der Siliziumausbeuten), zur Verringerung 

des spezifischen Wasserverbrauchs und der Greenhouse-Gas-Emissionen, zur Umset-

zung der verabschiedeten Klimastrategie sowie zur Recyclingquote, die sich insgesamt 

zu einem ESG-Performance-Index zusammensetzen.  

Entsprechend dem Vergütungssystem werden die festgelegten Ziele und die erreichten 

Zielerreichungsgrade ex post veröffentlicht, soweit sie keine vertraulichen oder wettbe-

werbsrelevanten Angaben enthalten, um die Transparenz der Vorstandsvergütung wei-

ter zu erhöhen. Die für das Geschäftsjahr 2023 geltende Zielsetzung und Zielerreichung 

im Bonus (STI) sind in nachfolgender Tabelle dargestellt. Die Ziele für die finanziellen 

Leistungskriterien wurden erfüllt. Für die Zielmessung der Leistungskategorie Netto-

Cashflow bleiben Abweichungen zwischen Plan- und Istwerten bei Investitionen (Sach-

anlagen, immaterielle Vermögenswerte und Investitionsförderungen) unberücksichtigt. 

Zielwert Zielkorridor Ist-Wert 
Zielerreichungs-

grad Gewichtung 

EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. in % 

Finanzielle Ziele 

Plan-EBIT 230 80 bis 380 231 1,01 40

Plan-Netto-Cashflow –600 –750 bis –450 –570 1,20 40

Nichtfinanzielle Ziele 

Strategisches Ziel (Projektierung FabNext) Enthält wettbewerbsrelevante Informationen
(vertraulich)

1,15 10

ESG-Performance-Index 0,51 10

Gesamt STI 1,05 –
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Langfristige aktienbasierte Vergütung: LTI  

Der LTI ist als aktienbasierter Performance-Share-Plan mit einer vierjährigen Perfor-

mance-Periode bzw. Haltefrist für die virtuellen Aktien (Performance Shares) konzipiert 

und orientiert sich an wirtschaftlichen Messgrößen, die die langfristige Tragfähigkeit der 

Gesellschaft in den Blick nehmen. 

Der im Dienstvertrag vereinbarte Zuteilungswert wird zunächst auf Basis des durch-

schnittlichen gewichteten Schlusskurses der Aktie im Xetra-Handel (oder einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten 30 

Börsenhandelstagen vor dem ersten Tag des Vergütungsjahres in gewährte virtuelle Ak-

tien (Phantom Stocks) umgerechnet. Die virtuellen Aktien werden über einen Zeitraum 

von vier Jahren, gerechnet ab dem Beginn des Vergütungsjahres, gehalten. Grundlage 

für den LTI und die finale Anzahl der virtuellen Aktien ist die Erreichung der vom Auf-

sichtsrat für jede Performance-Periode festgelegten Ziele. Für jede Performance-Peri-

ode werden die Erfolgsziele zu Beginn der Performance-Periode durch den Aufsichtsrat 

festgelegt.  

Die Erfolgsziele für den LTI 2023 beziehen sich auf die Leistungskategorien EBITDA-

Marge-Verbesserung/-Verschlechterung im Wettbewerbervergleich über die Perfor-

mance-Periode und den Durchschnitt der jährlichen Plan-EBIT-Zielerreichung der Ge-

sellschaft über die vierjährige Performance-Periode und fördern die langfristige Entwick-

lung der Gesellschaft wie folgt: 

Für den Gesamtzielerreichungsfaktor ist zu 50 Prozent die Veränderung der EBITDA-

Marge der Gesellschaft im Wettbewerbervergleich über die Performance-Periode rele-

vant, d. h. im Vergleich zu wichtigen Halbleiterwafer-Herstellern (derzeit ShinEtsu 

Electronic Materials, SUMCO, GlobalWafers und SK Siltron). Die EBITDA-Marge wird 

definiert als das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen einschließlich Wert-

minderungen und gegebenenfalls Zuschreibungen. Sie ist eine der finanziellen Steue-

rungsgrößen des Siltronic-Konzerns, um die Profitabilität im Vergleich zu den Wettbe-

werbern zu messen. Mit diesem Leistungskriterium möchte der Aufsichtsrat Anreize für 

eine im Industrievergleich anspruchsvolle Performance setzen. Zur Bestimmung der 

EBITDA-Entwicklung stellt der Aufsichtsrat im ersten Schritt für die Gesellschaft und für 

jedes Vergleichsunternehmen jeweils die durchschnittliche EBITDA-Marge der vier be-

richteten Quartale, die der vierjährigen Performance-Periode vorausgehen, fest und ver-

gleicht diese mit der durchschnittlichen EBITDA-Marge der vier berichteten Quartale vor 

Abschluss der Performance-Periode.  
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Im zweiten Schritt wird aus der so ermittelten EBITDA-Entwicklung für die Gesellschaft 

und für jedes Vergleichsunternehmen jeweils ermittelt, um wie viel Prozentpunkte sich 

die EBITDA-Marge verbessert oder verschlechtert hat; für die Vergleichsunternehmen 

wird der Durchschnitt hieraus berechnet. Im dritten Schritt wird bestimmt, um wie viel 

Prozentpunkte die EBITDA-Marge der Gesellschaft von der durchschnittlichen EBITDA-

Marge-Veränderung der Vergleichsunternehmen abweicht. Auf Grundlage des ermittel-

ten Unterschieds wird in einem vierten Schritt die Zielerreichung errechnet. 

Weitere 50 Prozent des Gesamtzielerreichungsfaktors orientieren sich an der durch-

schnittlichen Unternehmensperformance über die vierjährige Performance-Periode, d. h. 

am Durchschnitt der jährlichen Plan-EBIT-Zielerreichung der Gesellschaft über die vier-

jährige Performance-Periode. Die Festlegung der Zielsetzung und die Messung der Zie-

lerreichung folgen dem Plan-EBIT-Ziel des STI. Diese Kennzahl berücksichtigt Abschrei-

bungen und fördert – vor dem Hintergrund der Kapitalintensität des Halbleitersektors – 

nur Investitionen, die eine angemessene Rendite auf das eingesetzte Kapital erzielen. 

Zielbetrag
(100%)

Gewichteter
Börsenkurs

Anzahl
zugeteilter

virtueller
Aktien

zum 31.12.2023 amtierende Vorstandsmitglieder

Dr. Michael Heckmeier, CEO (ab 6. Mai 2023) 340.489 76,13 4.472

Claudia Schmitt, CFO (ab 1. Juli 2023) 170.625 76,13 2.241

im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedene Vorstandsmitglieder

Dr. Christoph von Plotho, CEO (bis 5. Mai 2023) 1 525.000 76,13 6.896

Rainer Irle, CFO (bis 30. Juni 2023) 170.625 76,13 2.241

1 Das Mandat von Herr Dr. von Plotho als Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG wurde einvernehmlich mit Wirkung zum Ablauf des 5. Mai 

2023 vorzeitig beendet.

Die konkrete Zielsetzung und Zielerreichung (einschließlich der finalen Anzahl der virtu-

ellen Aktien) der LTI-Tranche 2023 wird nach Ablauf der vierjährigen Performance-Peri-

ode im Geschäftsbericht 2027 veröffentlicht. 

Überprüfung der betragsmäßigen Höchstgrenzen für die Gesamtvergütung 2020 

Zur Überprüfung der Einhaltung der betragsmäßigen Höchstgrenzen des Geschäftsjah-

res 2020, in dem die Tranche zugesagt wurde, ist die Anzahl der virtuellen Aktien inkl. 

Dividendenzahlung bis zum Stichtag 31. Dezember 2023 fortzuschreiben und mit dem 

maßgeblichen gewichteten Xetra-Durchschnittskurs der Siltronic-Aktie an den letzten 30 

Börsenhandelstagen des Geschäftsjahres 2023 zu gewichten. Dieser betrug EUR 85,64 

je Aktie. 

Vor dem Hintergrund der Fälligkeit der LTI-Tranche 2020 – 2023 erfolgte sodann eine 

Überprüfung der Einhaltung der betragsmäßigen Höchstgrenzen des Geschäftsjahres 

2020, in dem die Tranche zugesagt wurde, für die Vergütung insgesamt. Der Auszah-

lungsbetrag ist nicht höher als 200 % des rechnerischen LTI zum Zeitpunkt der Gewäh-

rung. Die betragsmäßigen Höchstgrenzen wurden bei keinem Vorstandsmitglied über-

schritten. Die finale Höhe ergibt sich aus untenstehender Übersicht: 
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Auszahlung in EUR 

Rechneri-
scher LTI

zu Beginn
Performance

Periode

Anzahl
virtuelle

Aktien bei
Gewährung

Anzahl
virtuelle

Aktien
31.12.2023

Xetra-
Aktienkurs 

letzte
30 Tage

2023
Dividenden

(2020 – 2023)

Auszahlungs-
betrag Tran-

che
2020 – 2023

ausgezahlte
Vergütung

2020

Gesamt-
vergütung

2020

Maximal-
vergütung

2020

Dr. Christoph
von Plotho, CEO 
(bis 5.  Mai 2023) 481.250 5.887 6.453 85,64 11,00 623.618 1.247.937 1.871.555 2.450.000

Rainer Irle, CFO
(bis 30. Juni 2023) 315.000 3.853 4.224 85,64 11,00 408.207 954.361 1.362.568 1.810.000

Zusatzangaben zu aktienbasierten Vergütungsinstrumenten im Geschäftsjahr 

2023 

Die nachfolgende Übersicht gibt die Entwicklung des Bestands virtueller Aktien der noch 

laufenden Tranchen wieder. 

Bestand Tranche

Rechnerischer LTI zu 
Beginn Performance 

Periode in EUR

Anzahl virtuelle
Aktien bei

Gewährung

Anzahl virtuelle
Aktien (vorläufig)

31.12.2023
Wert zum Stichtag 
31.12.2023 in EUR

zum 31.12.2023 amtierende Vorstandsmitglieder 

Dr. Michael Heckmeier, CEO 
(ab 6. Mai 2023) 

2021 – 2024 – – – –

2022 – 2025 – – – –

2023 – 2026 340.489 4.472 4.232 344.894

Claudia Schmitt, CFO 
(ab 1. Juli 2023) 

2021 – 2024 – – – –

2022 – 2025 – – – –

2023 – 2026 170.625 2.241 2.121 172.854

im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedene Vorstandsmitglieder 

Dr. Christoph von Plotho, CEO 1

(bis 5. Mai 2023) 

2021 – 2024 481.250 3.957 4.016 385.683

2022 – 2025 525.000 3.861 3.407 321.356

2023 – 2026 525.000 6.896 6.525 531.766

Rainer Irle, CFO 
(bis 30. Juni 2023) 

2021 – 2024 341.250 2.806 2.848 273.512

2022 – 2025 341.250 2.510 2.215 208.924

2023 – 2026 170.625 2.241 2.121 172.854

1 Das Mandat von Herr Dr. von Plotho als Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG wurde einvernehmlich mit Wirkung zum Ablauf des 5. Mai 2023 

vorzeitig beendet. 

Rückforderungsmöglichkeit (Clawback/Malus) für variable Vergütung 

Der Aufsichtsrat kann den Auszahlungsbetrag aus dem STI und dem LTI bei Beendigung 

des Dienstverhältnisses des Vorstandsmitglieds infolge einer Kündigung seitens der Ge-

sellschaft aus wichtigem Grund, bei Pflichtverletzungen i. S. d. § 93 AktG oder einem 

erheblichen Verstoß des Vorstandsmitglieds gegen den Code of Conduct der Gesell-

schaft während des Bemessungszeitraums – beim STI während des maßgeblichen ein-

jährigen Bemessungszeitraums, beim LTI während des jeweils maßgeblichen vierjähri-

gen Bemessungszeitraums – um bis zu 100 Prozent reduzieren. Die Reduzierung des 

Auszahlungsbetrags steht im pflichtgemäßen Ermessen des Aufsichtsrats. 

Im Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat von der Möglichkeit, die variable Vergütung 

zu reduzieren, keinen Gebrauch gemacht. 
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Aktienhalteverpflichtung (Share Ownership Commitment)  

Neben dem LTI als aktienbasiertem Performance-Share-Plan mit vierjähriger Perfor-

mance-Periode bildet die Aktienhalteverpflichtung für den Vorstand (Share Ownership 

Commitment) einen weiteren wesentlichen Bestandteil des Vergütungssystems. Die 

Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, Aktien in Höhe von 50 Prozent eines Jahresgrund-

gehalts (Bruttobetrag) zu erwerben und während der Dauer ihrer Bestellung zum Vor-

standsmitglied zu halten. Für neue Vorstandsmitglieder besteht eine dreijährige Aufbau-

phase zur Erfüllung der Aktienhalteverpflichtung. Maßgeblich ist der Wert der Aktien zum 

Zeitpunkt des Erwerbs. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Dr. Christoph von Plotho und 

Rainer Irle erfüllen diese Aktienhalteverpflichtung durch die von ihnen im Zeitpunkt des 

Abschlusses des Dienstvertrags im März 2020 jeweils gehaltenen Aktien, für die der 

Wert der Aktien zum Zeitpunkt der erstmaligen Begründung einer Aktienhalteverpflich-

tung am 14. September 2017 zugrunde gelegt wird. Mit der Aktienhalteverpflichtung wird 

neben dem LTI ein zusätzlicher und über die jeweilige vierjährige Performance-Periode 

hinausgehender Anreiz für die langfristige Entwicklung des Unternehmenswerts gesetzt.  

Kredite und Vorschüsse  

Den Vorstandsmitgliedern wurden keine Kredite oder Vorschüsse gewährt.  

Zusagen im Zusammenhang mit der Aufnahme der Tätigkeit im Vorstand 

Für Neubestellungen von Vorstandsmitgliedern sieht das Vergütungssystem die Mög-

lichkeit vor, dass der Aufsichtsrat Leistungen aus Anlass des Beginns der Vorstandstä-

tigkeit gewähren kann, insbesondere um den Verfall von Leistungen beim Vorarbeitge-

ber auszugleichen. 

Zusagen im Zusammenhang mit der Beendigung der Tätigkeit im Vorstand

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrags dürfen etwaig zu vereinbarende 

Zahlungen einschließlich Nebenleistungen nicht den Wert von zwei Jahresvergütungen 

und nicht den Wert der Vergütung für die Restlaufzeit des Dienstvertrags im Sinne von 

Empfehlung G.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) übersteigen 

(AbfindungsCap). Im Fall einer vorzeitigen Beendigung seitens der Gesellschaft aus 

wichtigem Grund ist eine Abfindung ausgeschlossen.  

Die Mitglieder des Vorstands unterliegen nach Beendigung des Dienstverhältnisses je-

weils für den Zeitraum von zwölf Monaten einer Karenzverpflichtung im Rahmen eines 

nachvertraglichen Wettbewerbsverbots. Während dieses Zeitraums haben sie An-

spruch auf eine Karenzentschädigung in Höhe von 100 Prozent des zuletzt bezogenen 

Jahresgrundgehalts. Etwaige Leistungen der betrieblichen Altersversorgung sowie er-

zielte Einkünfte aus einer nicht unter die Karenzverpflichtung fallenden Tätigkeit werden 

auf die Karenzentschädigung angerechnet, soweit durch diese zusätzlichen Einkünfte 

die Jahresgesamtbezüge (maßgeblich ist der ausgezahlte Betrag) des letzten vollen 

Dienstjahres als Vorstandsmitglied überschritten werden. Zahlt die Gesellschaft eine Ka-

renzentschädigung, so wird die Abfindung auf die Karenzentschädigung angerechnet. 

Endet das Dienstverhältnis anderweitig als infolge einer Kündigung seitens der Gesell-

schaft aus wichtigem Grund, so bleibt es für den Anspruch auf den STI und den LTI bei 

den allgemeinen vertraglichen Regelungen zu Abrechnung und Auszahlung.  
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Das Mandat von Herr Dr. von Plotho als Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzen-

der der Siltronic AG wurde einvernehmlich mit Wirkung zum Ablauf des 5. Mai 2023 

vorzeitig beendet. Sein Anstellungsverhältnis lief davon unberührt noch bis zum Ablauf 

des 31. Dezember 2023 fort. Das Mandat von Herr Irle als Mitglied des Vorstands der 

Siltronic AG wurde einvernehmlich mit Wirkung zum Ablauf des 30. Juni 2023 vorzeitig 

beendet. Dabei wurde sowohl der Zielwert des STI 2023 sowie die Anzahl der gewährten 

virtuellen Aktien des LTI 2023 – 2026 jeweils im Verhältnis zur Dauer des Dienstverhält-

nisses im Vergütungsjahr 2023 pro rata temporis gekürzt. Eine Karenzentschädigung 

steht ihm im Einklang mit den geltenden Vergütungssystem sowie den dienstvertragli-

chen Regelungen nicht zu. 

Gewährte und geschuldete Vergütung im Geschäftsjahr 2023 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die individuell gewährte und geschuldete Vergütung ge-

mäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG der Vorstandsmitglieder. Nach den Verlautbarungen 

des IDW ist es für die Angabe gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 zulässig und sachgerecht, die 

Vergütungselemente in dem Geschäftsjahr anzugeben, in dem die der Vergütung zu-

grunde liegende (ein- oder mehrjährige) Tätigkeit vollständig erbracht worden ist, auch 

wenn die tatsächliche Ausbezahlung bzw. der Zufluss erst nach Ablauf des Geschäfts-

jahres erfolgt. Die Tabelle enthält dementsprechend alle Beträge, die im Berichtszeit-

raum erdient wurden („Erdienungsprinzip“). Die für das Geschäftsjahr anzugebenden 

variablen Vergütungen umfassen dementsprechend neben den im Geschäftsjahr aus-

gezahlten fixen Vergütungsbestandteilen (Grundvergütung und Nebenleistungen) die für 

das Geschäftsjahr 2023 erdiente variable Vergütung STI sowie die LTI-Tranche 2023 – 

2026. Die Rückstellungszuführung in die Altersversorgungsverpflichtung ist dagegen 

nach den Verlautbarungen des IDW nicht als gewährte und geschuldete Vergütung zu 

erfassen, sondern findet sich im Abschnitt „Betriebliche Altersversorgung“ separat als 

Versorgungsaufwand erfasst.  

Die gewährten festen und variablen Vergütungsbestandteile entsprechen den Vorgaben 

des Vergütungssystems. 

Feste Bestandteile Variable Bestandteile 
Gesamt-

vergütung

Anteil
fest

Anteil
variabel

Festgehalt
in EUR

Neben-
leistungen

in EUR

Zusage
Beginn

Vorstands-
tätigkeit

in EUR
Summe
in EUR STI 2023

LTI 2023 –
2026

in EUR
Summe
in EUR in EUR in % in %

Zum 31. Dezember 2023 amtierende Vorstandsmitglieder 

Dr. Michael Heckmeier, 
CEO (ab 6. Mai 2023) 389.130 12.285 500.000 901.415 255.367 344.894 600.261 1.501.676 60 40

Claudia Schmitt, CFO
(ab 1. Juli 2023) 195.000 13.069 250.000 458.069 127.969 172.854 300.823 758.892 60 40

im Geschäftsjahr ausgeschiedene Vorstandsmitglieder 

Dr. Christoph von Plotho, 
CEO 1 (bis 5. Mai 2023) 600.000 33.303 – 633.303 393.750 531.766 925.516 1.558.819 41 59

Rainer Irle, CFO
(bis 30. Juni 2023) 195.000 24.896 – 219.896 127.969 172.854 300.823 520.719 42 58

1 Das Mandat von Herr Dr. von Plotho als Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG wurde einvernehmlich mit Wirkung zum Ablauf des 5. Mai 2023 

vorzeitig beendet. Sein Anstellungsverhältnis lief davon unberührt noch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 fort. 
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Im Einklang mit § 162 Abs. 5 AktG werden personenbezogene Angaben für ehemalige 

Vorstandsmitglieder unterlassen, sofern sie vor dem 31. Dezember 2013 aus dem Vor-

stand ausgeschieden sind. An ehemalige Vorstandsmitglieder, die vor diesem Zeitpunkt 

ausgeschieden sind, bzw. ihre Hinterbliebenen wurden insgesamt EUR 306.147 Versor-

gung (Pension/Ruhegehalt) im Geschäftsjahr 2023 ausbezahlt, die ausschließlich feste 

Bestandteile enthält. 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Siltronic AG ist in der Satzung der 

Siltronic AG geregelt.  

Die Satzung sieht als feste Jahresvergütung für die Aufsichtsratsmitglieder EUR 50.000 

vor.  

Aufgrund des mit der Wahrnehmung bestimmter Funktionen verbundenen Mehrauf-

wands wird die Vergütung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit dem Faktor 3 mul-

tipliziert. Für seinen Stellvertreter und Vorsitzenden eines Ausschusses findet der Fak-

tor 2 Anwendung, und für Mitglieder von Ausschüssen wird die Vergütung mit dem Faktor 

1,5 multipliziert. Die Mitgliedschaft im gesetzlich zu bildenden Vermittlungsausschuss 

bleibt dabei jedoch außer Betracht, d. h., eine Mitgliedschaft in diesem Ausschuss führt 

nicht zur Erhöhung der Jahresvergütung. Außerdem bleiben Doppel und Mehrfachfunk-

tionen unberücksichtigt, sodass der/die Vorsitzende und sein/ihre Stellvertreter/In keine 

weiteren Faktoren für Funktionen in Ausschüssen erhalten. Funktionen in Ausschüssen 

werden zudem bei den Aufsichtsratsmitgliedern nur einmal berücksichtigt.  

Aufsichtsratsmitglieder, die während des laufenden Geschäftsjahres in den Aufsichtsrat 

eintreten oder aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, erhalten eine entsprechende anteilige 

Vergütung unter Aufrundung auf volle Monate. 

Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre erforderlichen Auslagen in 

Form einer Pauschale. Die Pauschale beträgt für jedes Kalenderjahr EUR 10.000 (in 

Worten: Euro zehntausend). Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern au-

ßerdem auf Nachweis ihre erforderlichen Reisekosten. 

Die Gesellschaft gewährt den Aufsichtsratsmitgliedern angemessenen Versicherungs-

schutz; insbesondere schließt die Gesellschaft zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder 

eine D&OVersicherung ohne Selbstbehalt ab. 

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden keine Vorschüsse oder Kredite gewährt. 

Gemäß § 113 Abs. 3 AktG hat die Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre über 

die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Das oben dargestellte 

Vergütungssystem wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Mai 2023 mit 

einer Mehrheit von 99,84 Prozent der Stimmen gebilligt. Die Darstellung der Aufsichts-

ratsvergütung folgt ebenfalls dem Erdienungsprinzip. 
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Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2023  

Aufsichtsratsmitglied 
Mitgliedschaft in 

Monaten

Pauschale Jahres-
vergütung 2023

in EUR

Auslagenpau-
schale für 2023

in EUR3

Anteil fix
in %

Gesamt-
vergütung

in EUR

Mandy Breyer2 12 50.000 10.000 100 60.000

Prof. Dr. Gabi Dreo (bis 5. Mai 2023) 5 20.833 4.167 100 25.000

Jos Benschop (ab 5.Mai 2023) 8 33.333 6.667 100 40.000

Klaus-Peter Estermaier1 12 50.000 10.000 100 60.000

Sieglinde Feist 12 50.000 10.000 100 60.000

Dr. Hermann Gerlinger 12 70.833 10.000 100 80.833

Michael Hankel 12 91.667 10.000 100 101.667

Markus Hautmann2 12 50.000 10.000 100 60.000

Johann Hautz2 (bis 5. Mai 2023) 5 41.667 4.167 100 45.833

Daniela Berer2 (ab 5. Mai 2023) 8 66.667 6.667 100 73.333

Bernd Jonas (bis 5. Mai 2023) 5 41.667 4.167 100 45.833

Mariella Röhm-Kottmann (ab 5. Mai 2023) 8 66.667 6.667 100 73.333

Dr. Tobias Ohler 12 150.000 10.000 100 160.000

Lina Ohltmann2 12 50.000 10.000 100 60.000

Volker Stapfer2 12 66.667 10.000 100 76.667

1 Für den Vertreter der Leitenden Angestellten im Aufsichtsrat gelten die Abführungsregularien des Verbands angestellter Akademiker und leitender Angestellter der  

chemischen Industrie e. V. (VAA).  
2 Diese Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat sowie die Vertreter der Gewerkschaften im Aufsichtsrat haben erklärt, ihre Vergütung entsprechend den Richtlinien  

des Deutschen Gewerkschaftsbunds an die Hans-Böckler-Stiftung abzuführen. 
3 Unter Berücksichtigung der anwendbaren Faktoren für besondere Funktionen. 

Mehrjahresübersicht 

Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung 

Die folgende vergleichende Darstellung stellt gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG die 

jährliche Veränderung der gewährten und geschuldeten Vergütung der gegenwärtigen 

und früheren Organmitglieder, der Ertragsentwicklung der Gesellschaft und der durch-

schnittlichen Vergütung von Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis dar. Dabei wird 

auf die durchschnittlichen Löhne und Gehälter der Mitarbeitenden der Siltronic AG in 

Deutschland abgestellt, die im Geschäftsjahr in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis 

standen (einschließlich von Personen in der Aktivphase der Altersteilzeit), und berück-

sichtigt sämtliche tariflichen und außertariflichen Gehaltsstufen bis zum Seniormanage-

ment berücksichtigt. Mitarbeitende, die während des Geschäftsjahres ausgeschieden 

sind, wurden anteilig berücksichtigt. Die Vergütung schließt neben festen Elementen 

(Gehalt, tarifabhängige und arbeitsplatzbezogene Zulagen, Aufstockungsbeträge für Al-

tersteilzeit, Mehrarbeits- und Bereitschaftszulagen) zur besseren Vergleichbarkeit mit 

der Vorstandsvergütung Nebenleistungen (Zuschuss Firmenwagen und sonstige geld-

werte Vorteile) und variable Bestandteile (Boni, Erfolgsbeteiligungen, Sonderzahlungen, 

Einmalzahlungen, Jahreszahlungen, Erfindervergütung, ausbezahlter Urlaub etc.) ein. 

Für die variable Vergütung, die sich auf das Vergütungsjahr bezieht, aber erst nach Ab-

lauf des Geschäftsjahres ausbezahlt wird, wurde der Rückstellungswert angesetzt. Zeit-

arbeitnehmer sind in der Population nicht eingeschlossen, da diese in keinem arbeits-

rechtlichen Beschäftigungsverhältnis zur Siltronic AG stehen. Auch Personen, die wäh-

rend ihrer Ausbildung bzw. ihres Studiums bei uns tätig sind (zum Beispiel Praktikanten, 

Doktoranden, Auszubildende, Werkstudenten, Diplomanden etc.), bleiben entsprechend 

unberücksichtigt. 
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Ertragsentwicklung 

EUR Mio. 2019 2020
Verände-
rung in % 2021

Verände-
rung in % 2022

Verände-
rung in % 2023

Verände-
rung in %

Umsatzerlöse 1.270,4 1.207,0 -5 1.405,4 16 1.805,3 28 1.513,8 -16

EBITDA 408,7 332,0 -19 466,4 40 671,6 44 433,9 -35

Jahresüberschuss gem. HGB 58,5 75,0 28 96,1 28 93,7 -2 21,4 -77

Durchschnittliche Vergütung Arbeitnehmer 

EUR 

Arbeitnehmer in Deutschland n.a. 75.575 n.a. 78.133 3 82.063 5 76.458 -7

Vorstandsvergütung 

EUR 

Dr. Michael Heckmeier n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 1.501.676 -

Claudia Schmitt n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 758.892 -

Aufsichtsratsvergütung 

EUR 

Amtierende Aufsichtsratsmitglieder 

Mandy Breyer (seit 04/2018) 40.000 38.750 -3 39.184 1 37.500 -4 60.000 60

Prof. Dr. Gabi Dreo (bis 05/2023) 40.000 38.750 -3 37.500 -3 42.500 13 25.000 -41

Jos Benshop (ab 05/2023) 40.000 -

Klaus-Peter Estermaier (seit 04/2018) 40.000 41.250 3 37.500 -9 42.500 13 60.000 41

Sieglinde Feist (seit 12/2014) 40.000 41.250 3 37.500 -9 42.500 13 60.000 41

Dr. Hermann Gerlinger (seit 03/2011) 56.250 73.750 31 68.750 -7 75.000 9 80.833 8

Michael Hankel (seit 04/2018) 37.500 60.000 60 53.750 -10 60.000 12 101.667 69

Markus Hautmann (seit 01/2021) n.a. n.a. n.a. 37.500 n.a. 42.500 13 60.000 41

Johann Hautz (bis 05/2023) 73.500 75.000 2 68.750 -8 85.000 24 45.833 -46

Daniela Berer (seit 5/2023) 73.333 -

Bernd Jonas (bis 05/2023) 80.000 78.500 -2 75.000 -4 80.000 7 45.833 -43

Mariella Röhm-Kottmann (ab 05/2023) 73.333 -

Dr. Tobias Ohler (seit 02/2013) 112.500 111.250 -1 106.250 -4 115.000 8 160.000 39

Lina Ohltmann (seit 01/2021) n.a. n.a. n.a. 37.500 n.a. 42.500 13 60.000 41

Volker Stapfer (seit 01/2022) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 42.500 n.a. 76.667 80

Ehemalige Vorstandsmitglieder 

EUR 

Dr. Christoph von Plotho 1 1.333.241 1.679.382 26 1.710.372 2 1.370.171 -20 1.558.819 14

Rainer Irle 2 881.654 1.108.536 26 1.218.085 10 901.855 -26 520.719 -42

Bezüge (Versorgung) früherer Vorstands-
mitglieder (ausgeschieden vor 12/2012) 221.253 262.373 19 287.436 10 292.310 2 306.147 5

1 Das Mandat von Herr Dr. von Plotho als Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG wurde einvernehmlich mit Wirkung zum Ablauf des 5. Mai 2023 

vorzeitig beendet. Sein Anstellungsverhältnis lief davon unberührt noch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 fort. 
2 Das Mandat von Herr Irle als Mitglied des Vorstands der Siltronic AG wurde einvernehmlich mit Wirkung zum Ablauf des 30. Juni 2023 vorzeitig beendet.  
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Gemäß der Übergangsregel in § 26j Abs. 2 S. 2 EGAktG ist die durchschnittliche Vergü-

tung der Arbeitnehmer nicht rückwirkend für die Vorjahre zu ermitteln, weshalb diese 

erst ab 2020 angegeben ist. Für die Höhe der Vorstandsvergütung wurde für das Ge-

schäftsjahr 2019 der Gewährungswert nach DRS 17 herangezogen. 

München, 8. März 2024 
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Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 

An die Siltronic AG, München, 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES VERGÜTUNGSBERICHTS 

Wir haben den beigefügten, zur Erfüllung des § 162 AktG aufgestellten Vergütungsbericht 

der Siltronic AG, München, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2023 einschließlich der dazugehörigen Angaben geprüft. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat der Siltronic AG sind verantwortlich für die 

Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den 

Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat 

sind auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um 

die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Angaben ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Vergü-

tungsbericht, einschließlich der dazugehörigen Angaben, abzugeben. Wir haben unsere 

Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach haben wir 

die Berufspflichten einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 

hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Vergütungsbericht, einschließlich der 

dazugehörigen Angaben, frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnach-

weise für die im Vergütungsbericht enthaltenen Wertansätze einschließlich der dazuge-

hörigen Angaben zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemä-

ßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Dies schließt die Beurteilung der Risiken wesent-

licher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Angaben im Vergütungsbericht 

einschließlich der dazugehörigen Angaben ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berück-

sichtigt der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für die Aufstel-

lung des Vergütungsberichts einschließlich der dazugehörigen Angaben. Ziel hierbei ist 

es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umstän-

den angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kon-

trollsystems des Unternehmens abzugeben. Eine Prüfung umfasst auch die Beurteilung 

der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Vertretbarkeit der von den gesetzli-

chen Vertretern und dem Aufsichtsrat ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungsle-

gung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Vergütungsberichts, einschließlich 

der dazugehörigen Angaben. 
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Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2023 einschließlich der dazugehörigen Angaben in allen wesentlichen Belangen den 

Rechnungslegungsbestimmungen des § 162 AktG. 

Sonstiger Sachverhalt – Formelle Prüfung des Vergütungsberichts 

Die in diesem Prüfungsvermerk beschriebene inhaltliche Prüfung des Vergütungsberichts 

umfasst die von § 162 Abs. 3 AktG geforderte formelle Prüfung des Vergütungsberichts, 

einschließlich der Erteilung eines Vermerks über diese Prüfung. Da wir ein uneinge-

schränktes Prüfungsurteil über die inhaltliche Prüfung des Vergütungsberichts abgeben, 

schließt dieses Prüfungsurteil ein, dass die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG in 

allen wesentlichen Belangen im Vergütungsbericht gemacht worden sind. 

Hinweis zur Haftungsbeschränkung 

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für die Siltronic AG 

erbracht haben, lagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für Wirtschaftsprüfer 

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. 

Durch Kenntnisnahme und Nutzung der in diesem Prüfungsvermerk enthaltenen Informa-

tionen bestätigt jeder Empfänger, die dort getroffenen Regelungen (einschließlich der Haf-

tungsbeschränkung auf EUR 4 Mio für Fahrlässigkeit in Ziffer 9 der AAB) zur Kenntnis 

genommen zu haben, und erkennt deren Geltung im Verhältnis zu uns an.  

München, den 8. März 2024 

KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Koeplin Schäfer 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
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2. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8  

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2020 ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu jedem zulässigen Zweck eigene Aktien in einem 

Umfang von bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls 

dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehen-

den Grundkapitals zu erwerben und zu allen gesetzlich zulässigen Zweck zu verwenden. 

Diese Ermächtigung gilt bis zum Ablauf des 25. Juni 2024. Vorstand und Aufsichtsrat 

halten es für sinnvoll, es der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der üblichen Unter-

nehmenspraxis weiterhin zu ermöglichen, eigene Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

erwerben und verwenden zu können. Tagesordnungspunkt 8 enthält daher den Vor-

schlag, die bestehende Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

aufzuheben und eine neue Ermächtigung zu erteilen.  

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung der vorgeschlagenen neuen Ermächtigung zum Er-

werb und der Verwendung eigener Aktien bestehen derzeit nicht. Es handelt sich hierbei 

vielmehr um eine Vorratsermächtigung, die es der Gesellschaft im Zusammenspiel mit 

den weiteren bereits bestehenden und der unter dem Tagesordnungspunkt 9 vorge-

schlagenen Ermächtigung(en) zur Durchführung von Kapitalmaßnahmen ermöglichen 

soll, die Kapitalstruktur der Gesellschaft gegebenenfalls auch kurzfristig an sich verän-

dernde Anforderungen anzupassen. Dabei werden Vorstand und Aufsichtsrat in jedem 

Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung zum Er-

werb und/oder zur Verwendung eigener Aktien im Interesse der Gesellschaft ist; dabei 

wird er insbesondere auch prüfen, ob ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts im Ein-

zelfall sachlich gerechtfertigt ist. Im Einzelnen: 

(i) Erwerb eigener Aktien 

Mit der neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien soll der 

Vorstand bis zum 12. Mai 2029 ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

eigene Aktien im Umfang von bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschluss-

fassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Damit soll die Gesellschaft den 

gesetzlichen Rahmen für den Umfang solcher Ermächtigungen ausschöpfen können. 

Nach der vorgeschlagenen Ermächtigung kann die Gesellschaft diese selbst oder über 

ihr nachgeordnete Konzernunternehmen oder über für ihre oder deren Rechnung han-

delnde Dritte ausüben. 
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Beim Erwerb eigener Aktien ist der Gleichbehandlungsgrundsatz des § 53a AktG zu be-

achten. Der vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse oder durch ein öffentli-

ches Kaufangebot trägt diesem Grundsatz Rechnung. Sofern bei einem öffentlichen 

Kaufangebot die Zahl der zum Kauf angedienten Aktien das von der Gesellschaft insge-

samt zum Erwerb vorgesehene Volumen übersteigt, ist es nach der vorgeschlagenen 

Ermächtigung möglich, dass der Erwerb statt nach dem Verhältnis der Beteiligungsquo-

ten nach dem Verhältnis der jeweils angedienten Aktien je Aktionär erfolgt. Auf diese 

Weise lässt sich das Erwerbsverfahren vereinfachen und in einem wirtschaftlich vernünf-

tigen Rahmen technisch abwickeln. Darüber hinaus soll es möglich sein, eine bevorrech-

tigte Annahme kleinerer Stückzahlen bis zu 100 Aktien je Aktionär vorzusehen. Diese 

Möglichkeit dient zum einen dazu, kleine, in der Regel unwirtschaftliche Restbestände 

und eine damit möglicherweise einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinakti-

onären zu vermeiden. Die Möglichkeit dient zum anderen ebenfalls der Vereinfachung 

der technischen Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine 

Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden können, um rechne-

rische Bruchteile von Aktien zu vermeiden. Auch diese Möglichkeit dient der Vereinfa-

chung der technischen Abwicklung. Der Vorstand und der Aufsichtsrat halten den Aus-

schluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre in allen in die-

sem Absatz genannten Gestaltungen für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den 

Aktionären für angemessen. 

(ii) Verwendung eigener Aktien 

Die nach der vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen 

gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden, insbesondere auch zu den folgen-

den, wobei im Einzelfall das Bezugsrecht der Aktionäre aus den nachfolgend genannten 

Gründen ausgeschlossen werden kann: 

(1) Veräußerung der Aktien über die Börse oder durch öffentliches Angebot 

Der Vorstand kann die eigenen Aktien mit Zustimmung des Vorstands über die 

Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre im Verhältnis ihrer 

Beteiligungsquote veräußern. Auf diese Weise wird bei der Veräußerung der Ak-

tien dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre genügt. Soweit sich bei 

einem Angebot an alle Aktionäre Spitzenbeträge ergeben sollten, ist das Bezugs-

recht hierfür ausgeschlossen. Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts soll ein 

praktikables Bezugsverhältnis ermöglichen und damit die technische Abwicklung 

der Veräußerung der eigenen Aktien erleichtern. Der Wert der Spitzenbeträge ist 

in der Regel gering, der Aufwand für die Ausgabe von eigenen Aktien ohne Aus-

schluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dagegen regelmäßig wesentlich hö-

her. Die aufgrund der Spitzenbeträge vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktien 

werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugs-

rechts in diesen Fällen dient daher der Praktikabilität und erleichterten Durchfüh-

rung einer Veräußerung eigener Aktien. 
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(2) Veräußerung der Aktien gegen Barleistung 

Daneben kann der Vorstand nach der vorgeschlagenen Ermächtigung die erwor-

benen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch unter Ausschluss 

des Bezugsrechts in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an 

alle Aktionäre veräußern, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis ver-

äußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt 

der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von 

der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 

4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss Ge-

brauch gemacht. Sie dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines 

bestmöglichen Preises bei der Veräußerung der eigenen Aktien. Die Gesellschaft 

wird in die Lage versetzt, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende 

Chancen schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. Der durch eine 

marktnahe Preisfestsetzung erzielbare Veräußerungserlös führt in der Regel zu 

einem deutlich höheren Mittelzufluss je veräußerter Aktie als im Fall einer Aktien-

platzierung mit Bezugsrecht der Aktionäre, bei der es in der Regel zu nicht unwe-

sentlichen Abschlägen vom Börsenpreis kommt. Durch den Verzicht auf die zeit- 

und kostenaufwendige Abwicklung des Bezugsrechts kann zudem der Eigenkapi-

talbedarf aus sich kurzfristig bietenden Marktchancen zeitnah gedeckt werden. 

Schließlich kann die Ermächtigung der Gesellschaft auch bei der Erschließung 

neuer Investorenkreise helfen. 

Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rech-

nung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der 

den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige 

Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor 

der Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei unter Berücksichtigung der jeweils 

aktuellen Marktgegebenheiten bemühen, einen eventuellen Abschlag vom Bör-

senpreis so niedrig wie möglich zu bemessen. Interessierte Aktionäre haben 

grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Zukäufe von Aktien im 

Markt aufrechterhalten. 

Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugs-

rechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt ei-

nen anteiligen Betrag von 10% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 

dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die wäh-

rend der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss 

des Bezugsrechts gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-

ben wurden. Darüber hinaus sind auf diese Begrenzung Aktien anzurechnen, die 

zur Bedienung von Schuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Wand-

lungs- oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungs- oder Optionspflicht ausgege-

ben werden, sofern die Schuldverschreibungen und/oder Genussrechte während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entspre-

chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Durch 
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diese Anrechnungen und den Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsen-

preis zu orientieren hat, werden die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der 

Aktionäre angemessen gewahrt. 

(3) Veräußerung der Aktien gegen Sachleistung 

Der Vorstand der Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

auch gegen Sachleistung zu veräußern. Damit wird die Gesellschaft in die Lage 

versetzt, eigene Aktien in geeigneten Einzelfällen unmittelbar oder mittelbar als 

Gegenleistung anbieten zu können, insbesondere im Zusammenhang mit dem Er-

werb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 

sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesell-

schaft oder ihre Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft steht im globalen Wett-

bewerb. Sie muss jederzeit in der Lage sein, in den nationalen und internationalen 

Märkten schnell und flexibel zu handeln. Die Praxis zeigt, dass in Verhandlungen 

anstelle von Geld nicht selten Aktien als Gegenleistung verlangt werden. Die Mög-

lichkeit, eigene Aktien als Gegenleistung anbieten zu können, schafft damit einen 

Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte sowie den notwendi-

gen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb schnell, flexi-

bel und liquiditätsschonend nutzen zu können. Eine Gegenleistung in Form von 

Aktien kann auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur 

sinnvoll sein. Wenn sich entsprechende Vorhaben konkretisieren, wird der Vor-

stand sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Gewährung eigener Aktien 

Gebrauch machen soll. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vor-

stand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt wer-

den. In der Regel wird er sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung 

hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine 

schematische Anknüpfung an den Börsenkurs liegt indes nicht im Interesse der 

Gesellschaft, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht 

durch Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen. 

(4) Veräußerung zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten 

Die Ermächtigung sieht des Weiteren vor, dass die eigenen Aktien unter Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Erfüllung von Wandlungs- oder Opti-

onsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten verwendet werden können, die 

sich aus Schuldverschreibungen und/oder Genussrechten ergeben, die von der 

Gesellschaft oder einem ihr nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben 

wurden. So kann es zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien aus einer Kapitaler-

höhung ganz oder teilweise eigene Aktien einzusetzen, um Wandlungs- oder Op-

tionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten zu bedienen. Aus diesem 

Grund sieht die Ermächtigung eine solche – übliche – Möglichkeit vor, eigene Ak-

tien zu verwenden. 
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(5) Verwendung für Vergütungs- und Belegschaftsaktienprogramme 

Die erworbenen eigenen Aktien sollen auch im Zusammenhang mit aktienbasier-

ten Vergütungs- bzw. Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder mit ihr 

verbundener Unternehmen verwendet und an Personen, die in einem Arbeitsver-

hältnis mit der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen 

oder standen, ausgegeben werden können. Die Ausgabe von Mitarbeiteraktien 

kann im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen, da auf diese Weise 

die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und dadurch die Steigerung 

des Unternehmenswerts sowie die Übernahme von Mitverantwortung gefördert 

werden können. Um den Mitarbeitern eigene Aktien zum Erwerb anbieten zu kön-

nen, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen wer-

den. Bei der Bemessung des von den Mitarbeitern zu entrichtenden Kaufpreises 

kann eine bei Mitarbeiteraktien übliche und am Unternehmenserfolg orientierte an-

gemessene Vergünstigung gewährt werden. Die Ermächtigung ermöglicht es 

auch, Mitarbeitern Aktien ohne Gegenleistung zu überlassen. Der Vorstand wird 

von dieser Möglichkeit nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch machen. 

Zum Schutz der Aktionäre vor Verwässerung ihrer Beteiligung darf die Summe der 

für diese Zwecke verwendeten eigenen Aktien zudem zusammen mit den gemäß 

Tagesordnungspunkt 8 lit. e) für Zwecke der Vorstandsvergütung verwendeten ei-

genen Aktien (siehe dazu nachstehend unter Ziffer (7)) 1% des Grundkapitals nicht 

übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung 

noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. 

(6) Einziehung der Aktien 

Ferner enthält der Beschlussvorschlag die Ermächtigung des Vorstands, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft, ohne weiteren Haupt-

versammlungsbeschluss einzuziehen. Diese Ermächtigung erlaubt es der Gesell-

schaft, auf die jeweilige Kapitalmarktsituation angemessen und flexibel zu reagie-

ren. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht dabei vor, dass der Vorstand die Ak-

tien entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG auch ohne Kapitalherabsetzung einzie-

hen kann. Durch Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich ge-

mäß § 8 Abs. 3 AktG der anteilige Betrag der übrigen Aktien am Grundkapital der 

Gesellschaft. Der Vorstand wird für diesen Fall ermächtigt, die Satzung hinsichtlich 

der veränderten Anzahl der Stückaktien anzupassen. 

(7) Verwendung für Vorstandsvergütung 

Schließlich enthält der Beschlussvorschlag eine Ermächtigung des Aufsichtsrats, 

die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Er-

werbsrechten auf Siltronic-Aktien zu verwenden, die mit Mitgliedern des Vorstands 

der Siltronic AG im Rahmen der Vorstandsvergütung vereinbart werden. Insbeson-

dere können sie den Mitgliedern des Vorstands der Siltronic AG zum Erwerb an-

geboten, zugesagt und übertragen werden. Die Einzelheiten der Vergütung für die 

Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der aktien-

rechtlichen Bestimmungen sowie der Empfehlungen und Anregungen des Deut-

sche Corporate Governance Kodex in der jeweils geltenden Fassung festgelegt.  
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Um eigene Aktien für Zwecke der Vorstandsvergütung verwenden zu können, 

muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. 

Zum Schutz der Aktionäre vor einer Verwässerung ihrer Beteiligung darf die 

Summe der für diese Zwecke verwendeten eigenen Aktien zusammen mit den ge-

mäß Tagesordnungspunkt 8 lit. d) Nr. (5) für Vergütungs- bzw. Belegschaftsakti-

enprogramme der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen verwende-

ten eigene Aktien einen rechnerischen Anteil von 1% des Grundkapitals nicht über-

steigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung 

noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. 

(iii) Weitere Informationen 

Zum Schutz der Aktionäre der Gesellschaft vor einer Verwässerung ihrer Beteiligung 

darf der rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf die gemäß den Ermächtigungen 

unter lit. d) (2) bis (4) und lit. e) verwendeten Aktien entfällt, unter Berücksichtigung sons-

tiger Aktien der Gesellschaft, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts veräußert bzw. ausgegeben werden bzw. aufgrund von wäh-

rend der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebe-

nen Schuldverschreibungen auszugeben sind, einen rechnerischen Anteil von 10% des 

Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung (wechselseitige Anrechnung). 

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann auch hinsichtlich solcher Ak-

tien Gebrauch gemacht werden, die aufgrund früherer Ermächtigungsbeschlüsse nach 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG oder auf anderer rechtlicher Grundlage erworben wurden. Die in 

diesem Beschluss enthaltenen Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz 

oder in Teilbeträgen, einzeln oder gemeinsam durch die Gesellschaft, aber auch durch 

nachgeordnete Konzernunternehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft 

oder deren nachgeordnete Konzernunternehmen ausgeübt werden. Es ist vorteilhaft und 

schafft weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien wie die auf Grund dieses Ermächti-

gungsbeschlusses erworbenen Aktien verwenden zu können. 

Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung der 

Ermächtigung unterrichten. 
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3. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9  

Neben den in Tagesordnungspunkt 8 vorgesehenen Möglichkeiten zum konventionellen 

Erwerb eigener Aktien soll erneut auch ein begrenzter Einsatz von Derivaten zum Erwerb 

eigener Aktien zugelassen werden. Eine solche Möglichkeit ist mittlerweile in der Praxis 

verbreitet und besteht auch unter der bisherigen Ermächtigung zum Erwerb eigener Ak-

tien, die mit Beginn der Wirksamkeit der neuen Ermächtigung aufgehoben wird. Der 

mögliche Einsatz von Derivaten zum Erwerb eigener Aktien erweitert die Möglichkeiten 

der Gesellschaft, den Erwerb eigener Aktien optimal zu strukturieren. Für die Gesell-

schaft kann es unter Umständen vorteilhaft sein, Put-Optionen zu veräußern oder Call-

Optionen zu erwerben, anstatt unmittelbar eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. 

Außerdem kann es günstig sein, Aktien im Weg von Terminkäufen zu erwerben. Der 

Vorstand beabsichtigt, Put- und Call-Optionen sowie Terminkäufe (nachstehend ge-

meinsam auch „Derivate“) nur ergänzend zum konventionellen Aktienrückkauf einzuset-

zen. Der Aktienerwerb unter Einsatz von Derivaten ist über ein Kreditinstitut oder ein 

anderes, die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllendes Unternehmen 

durchzuführen. Die Ermächtigung soll von der Gesellschaft, von ihr nachgeordneten 

Konzernunternehmen oder über Dritte ausgenutzt werden können, die für Rechnung der 

Gesellschaft oder einem der Gesellschaft nachgeordneten Konzernunternehmen han-

deln. 

Die Laufzeit der einzelnen Derivate darf jeweils höchstens 18 Monate betragen, muss 

spätestens am 12. Mai 2029 enden und so gewählt werden, dass der Erwerb der Aktien 

der Siltronic AG in Ausübung oder Erfüllung der Derivate nicht nach dem 12. Mai 2029 

erfolgen kann. Damit soll die Ermächtigung zwar grundsätzlich den gesetzlich möglichen 

Rahmen von 5 Jahren nutzen, allerdings mit der Einschränkung, dass die Laufzeit der 

einzelnen Derivate jeweils 18 Monate nicht übersteigen darf. Das stellt sicher, dass Ver-

pflichtungen aus den einzelnen Derivaten zeitlich angemessen begrenzt werden. Zudem 

ist das gesamte Erwerbsvolumen über Derivate auf 5% des Grundkapitals begrenzt. 

Bei der Veräußerung von Put-Optionen räumt die Gesellschaft dem Erwerber das Recht 

ein, Aktien der Siltronic AG zu einem in der Put-Option festgelegten Ausübungspreis an 

die Gesellschaft zu veräußern. Als Gegenleistung erhält die Gesellschaft eine Options-

prämie, die unter Berücksichtigung des Ausübungspreises, der Laufzeit der Option und 

der Volatilität der Aktie der Siltronic AG dem Wert des Veräußerungsrechts entspricht. 

Wird die Put-Option ausgeübt, vermindert die vom Erwerber der Put-Option gezahlte 

Optionsprämie den von der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten 

Gegenwert. Die Ausübung der Put-Option ist für den Optionsinhaber in der Regel wirt-

schaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der Siltronic AG zum Zeitpunkt der Ausübung 

unter dem Ausübungspreis liegt, weil er dann die Aktien zu dem höheren Ausübungs-

preis verkaufen kann. Aus Sicht der Gesellschaft kann der Aktienrückkauf unter Einsatz 

von Put-Optionen etwa den Vorteil bieten, dass der Ausübungspreis bereits bei Ab-

schluss des Optionsgeschäfts festgelegt wird, während die Liquidität erst am Aus-

übungstag abfließt. Darüber hinaus liegt der Anschaffungspreis der Aktien für die Ge-

sellschaft insgesamt aufgrund der vereinnahmten Optionsprämie unter dem Aktienkurs 

bei Abschluss des Optionsgeschäfts.  
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Der Einsatz von Put-Optionen beim Aktienrückkauf kann etwa sinnvoll sein, wenn die 

Gesellschaft bei niedrigen Kursen beabsichtigt, eigene Aktien zurück zu erwerben, sich 

aber über den optimalen Zeitpunkt für den Rückkauf nicht sicher ist. Übt der Optionsin-

haber die Option nicht aus, weil der Aktienkurs im Ausübungszeitraum über dem Aus-

übungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf diese Weise zwar keine eigenen Aktien er-

werben, ihr verbleibt jedoch die vereinnahmte Optionsprämie. 

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Optionsprä-

mie das Recht, eine vorher festgelegte Anzahl an Aktien der Siltronic AG zu einem vor-

her festgelegten Ausübungspreis vom Veräußerer der Option zu kaufen. Die Ausübung 

der Call-Option ist für die Gesellschaft wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie 

der Siltronic AG über dem Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu dem niedri-

geren Ausübungspreis vom Veräußerer der Option kaufen kann. Auf diese Weise kann 

sich die Gesellschaft gegen steigende Aktienkurse absichern. Zusätzlich wird die Liqui-

dität der Gesellschaft erst dann mit dem vereinbarten Ausübungspreis belastet, wenn 

bei Ausübung der Call-Optionen der festgelegte Erwerbspreis für die Aktien gezahlt wer-

den muss. 

Beim Terminkauf vereinbart die Gesellschaft mit dem Terminverkäufer, die Aktien zu 

einem bestimmten, in der Zukunft liegenden Termin zu einem bei Abschluss des Ter-

minkaufs festgelegten Terminkurs zu erwerben. Wird der Termin erreicht, zahlt die Ge-

sellschaft dem Terminverkäufer den Terminkurs, der Terminverkäufer liefert im Gegen-

zug die Aktien. Der Abschluss von Terminverkäufen kann für die Gesellschaft sinnvoll 

sein, wenn sie einen Bedarf an eigenen Aktien zum Termin zu einem bestimmten Preis-

niveau sichern möchte. Anders als ein Optionsgeschäft begründet der Terminkauf be-

reits beim Abschluss Verpflichtungen für beide Seiten, deren Erfüllung lediglich zeitlich 

hinausgeschoben ist. 

Der bei Ausübung von Put- bzw. Call-Optionen zu zahlende Ausübungspreis für eine 

Aktie der Siltronic AG bzw. der bei Erfüllung des Terminkaufs zu zahlende Terminkurs 

für eine Aktie der Siltronic AG kann höher oder niedriger sein als der Börsenkurs der 

Aktie bei Veräußerung der Put-Option bzw. bei Erwerb der Call-Option oder bei Ab-

schluss des Terminkaufs. Der Ausübungspreis bzw. der Terminkurs (ohne Erwerbsne-

benkosten) darf jedoch den am Tag des Abschlusses des Derivatgeschäfts durch die 

Eröffnungsauktion ermittelten Kurs der Aktie der Siltronic AG im Xetra-Handel (oder ei-

nem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10% überschreiten und um 

nicht mehr als 10% unterschreiten. Die von der Gesellschaft vereinbarte Optionsprämie 

darf bei Put-Optionen nicht wesentlich unter, bei Call-Optionen nicht wesentlich über 

dem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 

Marktwert der jeweiligen Optionen am Abschlusstag liegen, bei dessen Ermittlung unter 

anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu berücksichtigen ist. Ebenso darf der von 

der Gesellschaft bei Terminkäufen vereinbarte Terminkurs nicht wesentlich über dem 

nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Termin-

kurs liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der aktuelle Börsenkurs und die Lauf-

zeit des Terminkaufs zu berücksichtigen sind. 
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In den Derivatbedingungen muss sichergestellt sein, dass die bei Ausübung oder Erfül-

lung der Derivate an die Gesellschaft zu liefernden Aktien zuvor unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse zu dem im Zeitpunkt des börslichen Er-

werbs aktuellen Kurs der Aktie der Siltronic AG im Xetra-Handel (oder einem vergleich-

baren Nachfolgesystem) erworben worden sind. 

Durch die beschriebene Festlegung von Optionsprämie und Ausübungspreis bzw. Ter-

minkurs sowie die Verpflichtung, Optionen und Terminkäufe nur mit Aktien zu bedienen, 

die unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse erworben wur-

den, wird ausgeschlossen, dass Aktionäre beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von 

Derivaten wirtschaftlich benachteiligt werden. Da die Gesellschaft einen fairen Markt-

preis vereinnahmt bzw. zahlt, erleiden die an den Derivaten nicht beteiligten Aktionäre 

keinen wertmäßigen Nachteil. Das entspricht der Stellung der Aktionäre beim Aktien-

rückkauf über die Börse, bei dem nicht alle Aktionäre Aktien an die Gesellschaft verkau-

fen können. Die Vorgaben für die Ausgestaltung der Optionen und Terminkäufe und die 

Anforderungen für die zu liefernden Aktien stellen sicher, dass auch bei diesem Erwerbs-

weg der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gewahrt ist. 

Aus diesem Grund ist es gerechtfertigt, dass ein Anspruch der Aktionäre, die vorgenann-

ten Derivatgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, in entsprechender Anwendung 

von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen ist. Hierdurch sowie aufgrund des Um-

stands, dass die Gesellschaft die Derivatgeschäfte ausschließlich mit einem Finanzinsti-

tut abschließen kann, wird die Gesellschaft – anders als bei einem Angebot zum Ab-

schluss von Derivatgeschäften an alle Aktionäre – in die Lage versetzt, Derivatgeschäfte 

auch kurzfristig abschließen und damit schnell auf günstige Marktsituationen reagieren 

zu können. 

Beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten soll Aktionären ein Recht auf 

Andienung ihrer Aktien nur zustehen, soweit die Gesellschaft aus den Derivaten ihnen 

gegenüber zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Ansonsten wäre der Einsatz von De-

rivaten im Rahmen des Rückerwerbs eigener Aktien nicht möglich, und die damit für die 

Gesellschaft verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar. Der Vorstand hält die Nicht-

gewährung bzw. Einschränkung des Andienungsrechts nach Abwägung der Interessen 

der Aktionäre und des Interesses der Gesellschaft aufgrund der Vorteile, die sich aus 

dem Einsatz von Derivaten für die Gesellschaft ergeben, für gerechtfertigt. 

Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung der 

Ermächtigung berichten. 

München, im März 2024 

Siltronic AG 

Der Vorstand


